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kommt, da S1eDas Recht der Ordensleute auf Schutz der eigenen  Intimsphäre und ihre Respektierung durch die Oberen  Viktor PapeZ OFM‚ Rom  I. Der Kodex des kanonischen Rechts  und die Anerkennung der Rechte der Gläubigen  Wir leben in einer Gesellschaft, in welcher das Bewußtsein der Rechte und der  Freiheiten, die zum Menschsein gehören und unveräußerlich sind, ständig  wächst. Mit ihnen nimmt auch der Respekt für die Würde der menschlichen  Person zu. Das Zweite Vatikanische Konzil betont daher: „Gleichzeitig wächst  auch das Bewußtsein der erhabenen Würde, die der menschlichen Person zu-  kommt, da sie ... Träger allgemein gültiger sowie unverletzlicher Rechte und  Pflichten ist. Es muß also alles dem Menschen zugänglich gemacht werden,  was er für ein wirklich menschliches Leben braucht, wie ... das Recht auf eine  freie Wahl des Lebensstandes, ... auf guten Ruf, Ehre ..., das Recht auf Schutz  seiner privaten Sphäre ...“ (GS, 26). Deshalb verlangt das Zweite Vatikani-  sche Konzil die Förderung des Respekts der Menschenrechte, wenn es sagt:  „Der heutige Mensch ist unterwegs zur vollständigeren Entwicklung seiner  Persönlichkeit und zu einer immer tieferen Einsicht und Durchsetzung seiner  Rechte. ... Kraft des ihr anvertrauten Evangeliums verkündet also die Kirche  die Rechte des Menschen, und sie anerkennt und schätzt die Dynamik der Ge-  genwart, die diese Rechte überall fördert“ (GS 41). „Es erklärt auch, daß die  Kirche ... unterstützen und fördern will ... die Grundrechte der Person...“  (GS 42) und verkündet: „... jede Form einer Diskriminierung in den gesell-  schaftlichen und kulturellen Grundrechten der Person, ... muß überwunden  und beseitigt werden, da sie dem Plan Gottes widerspricht“ (GS 29).  Obwohl die Kirche sich dieser Grundrechte der menschlichen Person erst sehr  spät bewußt geworden ist, im Vergleich mit den zahlreichen Erklärungen über  die Rechte der menschlichen Person in der bürgerlichen Gesellschaft', erklärt  sich Papst Johannes Paul II. dennoch zum „Verteidiger des Menschen“* und  identifiziert seinen kirchlich-seelsorglichen Dienst mit der Förderung der  Menschenrechte‘”, weil „der Mensch der erste und grundlegende Weg der Kir-  che ist“*; deshalb möchte „die Kirche ... heute ihre Verteidigung der Men-  Die Radiobotschaften Papst Pius XII. zu Weihnachten in den Jahren 1942 und 1944 wer-  den als die ersten kirchlichen Formulierungen der Menschenrechte betrachtet, welche  auf der Würde der menschlichen Person basieren, M. J. SepDAno, „El largo camino hacia  el riconocimiento de los derechos humanos“, Vida religiosa, 66 (1989), 93.  JoHANnNeEs PauL II., Ansprache, 9.5.1980, AAS 72 (1980), 523.  (39)  JoHAnnes PauL II., Ansprache, 6.10.1979, AAS 71 (1979), 1235 —1236.  JoHANNES PauL IT., Litt. encycl. „Redemptor hominis‘, n. 14, AAS 71 (1979), 285.  20JTräger allgemeın gültıger SOWIE unverletzlıcher Rechte und
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che SE deshalb möchte „AIe KırcheDas Recht der Ordensleute auf Schutz der eigenen  Intimsphäre und ihre Respektierung durch die Oberen  Viktor PapeZ OFM‚ Rom  I. Der Kodex des kanonischen Rechts  und die Anerkennung der Rechte der Gläubigen  Wir leben in einer Gesellschaft, in welcher das Bewußtsein der Rechte und der  Freiheiten, die zum Menschsein gehören und unveräußerlich sind, ständig  wächst. Mit ihnen nimmt auch der Respekt für die Würde der menschlichen  Person zu. Das Zweite Vatikanische Konzil betont daher: „Gleichzeitig wächst  auch das Bewußtsein der erhabenen Würde, die der menschlichen Person zu-  kommt, da sie ... Träger allgemein gültiger sowie unverletzlicher Rechte und  Pflichten ist. Es muß also alles dem Menschen zugänglich gemacht werden,  was er für ein wirklich menschliches Leben braucht, wie ... das Recht auf eine  freie Wahl des Lebensstandes, ... auf guten Ruf, Ehre ..., das Recht auf Schutz  seiner privaten Sphäre ...“ (GS, 26). Deshalb verlangt das Zweite Vatikani-  sche Konzil die Förderung des Respekts der Menschenrechte, wenn es sagt:  „Der heutige Mensch ist unterwegs zur vollständigeren Entwicklung seiner  Persönlichkeit und zu einer immer tieferen Einsicht und Durchsetzung seiner  Rechte. ... Kraft des ihr anvertrauten Evangeliums verkündet also die Kirche  die Rechte des Menschen, und sie anerkennt und schätzt die Dynamik der Ge-  genwart, die diese Rechte überall fördert“ (GS 41). „Es erklärt auch, daß die  Kirche ... unterstützen und fördern will ... die Grundrechte der Person...“  (GS 42) und verkündet: „... jede Form einer Diskriminierung in den gesell-  schaftlichen und kulturellen Grundrechten der Person, ... muß überwunden  und beseitigt werden, da sie dem Plan Gottes widerspricht“ (GS 29).  Obwohl die Kirche sich dieser Grundrechte der menschlichen Person erst sehr  spät bewußt geworden ist, im Vergleich mit den zahlreichen Erklärungen über  die Rechte der menschlichen Person in der bürgerlichen Gesellschaft', erklärt  sich Papst Johannes Paul II. dennoch zum „Verteidiger des Menschen“* und  identifiziert seinen kirchlich-seelsorglichen Dienst mit der Förderung der  Menschenrechte‘”, weil „der Mensch der erste und grundlegende Weg der Kir-  che ist“*; deshalb möchte „die Kirche ... heute ihre Verteidigung der Men-  Die Radiobotschaften Papst Pius XII. zu Weihnachten in den Jahren 1942 und 1944 wer-  den als die ersten kirchlichen Formulierungen der Menschenrechte betrachtet, welche  auf der Würde der menschlichen Person basieren, M. J. SepDAno, „El largo camino hacia  el riconocimiento de los derechos humanos“, Vida religiosa, 66 (1989), 93.  JoHANnNeEs PauL II., Ansprache, 9.5.1980, AAS 72 (1980), 523.  (39)  JoHAnnes PauL II., Ansprache, 6.10.1979, AAS 71 (1979), 1235 —1236.  JoHANNES PauL IT., Litt. encycl. „Redemptor hominis‘, n. 14, AAS 71 (1979), 285.  20heute ihre Verteidigung der Men-
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schenrechte weıterführen“, welche in der Gesellschaft oft bedroht SInd.” Diıe
Kırche stellt heute mıt ıhrem 1 ehramt und ihrer Tätigkeıt 1m Bereıich der
Menschenrechte eiınen bedeutsamen und geschätzten Faktor dar, der nıcht DC-
eugnet werden kann.

Dıeser Geılst des 7Zweıten Vatıkanıschen Konzıls und des Lehramts der Kırche
In bezug auf dıe Rechte der menschlıchen Person wurde auch in den-
wärtigen CX des kanonıschen Rechts aufgenommen. Tatsächlie ist CS eıne
der Neuigkeıten des geltenden CX der katholischen Kırche, daß der CX
das espräc ber dıie Rechte und ıchten der Gläubigen ıIn der Kırche sehr
vorangetrieben hat Ogar dıe Anerkennung und der Schutz der Grundrechte
der Gläubigen in der Kırche WAarTr VO Anfang eıner der leiıtenden
CGrundsätze be1l der Revısıon des früheren CX und wurde VO  = der Bı-
schofssynode on.1967 verlangt.‘ Tatsächlıic finden sıch, 7ZU ersten Mal In der
Geschichte der Kırche. dıe Rechte und ıchten der Gläubigen WI1IE In einem
Katalog 1mM eX der Kırche aufgezählt, 1im zweıten Buch und dem 1ı1te

95  ıchten und Rechte er Gläubigen“ (can. 208 -223); „Pflichten und
Rechte der LaJı1en“ (can. 2974 —231) und „Pflichten und Rechte der Institute und
iıhrer Miıtglieder” (Ordensleute) (can. 662-—672). Obwohl dıe Kırche eiıner-
seı1ts dıe Rechte der Gläubigen anerkennt, steht 6S auf der anderen Seıte den-
noch derselben Autoriıtät der Kırche L  9 „1m 1INDIIC auf das GemeıLlmwohl dıe
usübung der Rechte, dıe den Gläubigen eıgen sınd, regeln“ (can. 228) Eın
ommentar dıesem Kanon behauptet, da CS dieser NSpruc der
Kırche oder dıese Begrenzung der usübung der Rechte VOoNn seıten der läu-
i1gen Ist, welche In der Vergangenheıt der Kırche schwerwiegenden Verlet-
ZUNSCH der Rechte der menschlıchen Person führte.® Man muß Jjedoch dıe ek-
klesiologische Dımension der Rechte und ıchten der Gläubigen betonen”,
weıl CS die Kırche Ist. welche dıe dem (jetauften eigenen Rechte und ıch-
ten verleıhtschenrechte weiterführen“, welche in der‘ Gesellschaft oft bedroht sind.® Die  Kirche stellt heute mit ihrem Lehramt und ihrer Tätigkeit im Bereich der  Menschenrechte einen bedeutsamen und geschätzten Faktor dar, der nicht ge-  leugnet werden kann.  Dieser Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils und des Lehramts der Kirche  in bezug auf die Rechte der menschlichen Person wurde auch in den gegen-  wärtigen Kodex des kanonischen Rechts aufgenommen. Tatsächlich ist es eine  der Neuigkeiten des geltenden Kodex der katholischen Kirche, daß der Kodex  das Gespräch über die Rechte und Pflichten der Gläubigen in der Kirche sehr  vorangetrieben hat. Sogar die Anerkennung und der Schutz der Grundrechte  der Gläubigen in der Kirche war von Anfang an einer der leitenden  Grundsätze bei der Revision des früheren Kodex und wurde von der Bi-  schofssynode von.1967 verlangt.‘ Tatsächlich finden sich, zum ersten Mal in der  Geschichte der Kirche, die Rechte und Pflichten der Gläubigen wie in einem  Katalog im Kodex der Kirche aufgezählt, d. h. im zweiten Buch und dem Titel  I: „Pflichten und Rechte aller Gläubigen“ (can. 208-223); „Pflichten und  Rechte der Laien“ (can. 224-231) und „Pflichten und Rechte der Institute und  ihrer Mitglieder“ (Ordensleute) (can. 662-672).' Obwohl die Kirche einer-  seits die Rechte der Gläubigen anerkennt, steht es auf der anderen Seite den-  noch derselben Autorität der Kirche zu, „im Hinblick auf das Gemeinwohl die  Ausübung der Rechte, die den Gläubigen eigen sind, zu regeln“ (can. 223). Ein  Kommentar zu diesem Kanon behauptet, daß es genau dieser Anspruch der  Kirche oder diese Begrenzung der Ausübung der Rechte von seiten der Gläu-  bigen ist, welche in der Vergangenheit der Kirche zu schwerwiegenden Verlet-  zungen der Rechte der menschlichen Person führte.“ Man muß jedoch die ek-  klesiologische Dimension der Rechte und Pflichten der Gläubigen betonen’”,  weil „es die Kirche ist, welche die dem Getauften eigenen Rechte und Pflich-  ten verleiht ... indem sie über die Mittel zum Schutz verfügt und die Moda-  litäten der Erfüllung der Pflichten und der Ausübung der Rechte bestimmt ...  Die Rechte müssen unter Rücksichtnahme auf das Gemeinwohl der Kirche  ausgeübt werden ... Der can. 223 $ 1 gibt eine gemeinschaftsbezogene. Pro-  JoHAnnes Pauı IT., Ansprache, 25. 1. 1979, AAS 71 (1979), 156.  Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant: „Unicuique christifide-  lium ijura agnoscenda ac tuenda sunt ... Proponitur ut in futuro Codice ob radicalem ae-  qualitatem quae inter omnes christifideles vigere debet ... statutum iuridicum omnibus  commune condatur...‘“, Communicationes, 1 (1969), 82.  Dem vergangenen Kodex von 1917 waren die Rechte und Pflichten der Gläubigen nicht  ganz unbekannt. Der Kodex kennt in der Tat keine ausdrückliche Liste, und die Rechte  wurden vom „negativen‘“ Gesichtspunkt aus betrachtet, mit ihren Begrenzungen, z. B.:  can. 693; 696, 855; 1065; 1066; 1240; 2259; 2268 etc.  K. Warr, „Evangelio, derecho eclesiastico y derechos humanos. Fundamentaciön y ca-  rencias“, Concilium, 228 (1990), 211.  „Aus der ekklesialen Dimension heraus können Fundamentalrechte als wertentschei-  dende Grundsatznormen, Einrichtungsgarantien und Mitverantwortungsrechte ver-  standen werden“, Th. Hogeren, Kirche und Datenschutz, 145.  298indem S1e über dıe ıttel ZU Schutz verfügt und dıe Moda-
ıtäten der Erfüllung der ıchten und der usübung der Rechte bestimmtschenrechte weiterführen“, welche in der‘ Gesellschaft oft bedroht sind.® Die  Kirche stellt heute mit ihrem Lehramt und ihrer Tätigkeit im Bereich der  Menschenrechte einen bedeutsamen und geschätzten Faktor dar, der nicht ge-  leugnet werden kann.  Dieser Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils und des Lehramts der Kirche  in bezug auf die Rechte der menschlichen Person wurde auch in den gegen-  wärtigen Kodex des kanonischen Rechts aufgenommen. Tatsächlich ist es eine  der Neuigkeiten des geltenden Kodex der katholischen Kirche, daß der Kodex  das Gespräch über die Rechte und Pflichten der Gläubigen in der Kirche sehr  vorangetrieben hat. Sogar die Anerkennung und der Schutz der Grundrechte  der Gläubigen in der Kirche war von Anfang an einer der leitenden  Grundsätze bei der Revision des früheren Kodex und wurde von der Bi-  schofssynode von.1967 verlangt.‘ Tatsächlich finden sich, zum ersten Mal in der  Geschichte der Kirche, die Rechte und Pflichten der Gläubigen wie in einem  Katalog im Kodex der Kirche aufgezählt, d. h. im zweiten Buch und dem Titel  I: „Pflichten und Rechte aller Gläubigen“ (can. 208-223); „Pflichten und  Rechte der Laien“ (can. 224-231) und „Pflichten und Rechte der Institute und  ihrer Mitglieder“ (Ordensleute) (can. 662-672).' Obwohl die Kirche einer-  seits die Rechte der Gläubigen anerkennt, steht es auf der anderen Seite den-  noch derselben Autorität der Kirche zu, „im Hinblick auf das Gemeinwohl die  Ausübung der Rechte, die den Gläubigen eigen sind, zu regeln“ (can. 223). Ein  Kommentar zu diesem Kanon behauptet, daß es genau dieser Anspruch der  Kirche oder diese Begrenzung der Ausübung der Rechte von seiten der Gläu-  bigen ist, welche in der Vergangenheit der Kirche zu schwerwiegenden Verlet-  zungen der Rechte der menschlichen Person führte.“ Man muß jedoch die ek-  klesiologische Dimension der Rechte und Pflichten der Gläubigen betonen’”,  weil „es die Kirche ist, welche die dem Getauften eigenen Rechte und Pflich-  ten verleiht ... indem sie über die Mittel zum Schutz verfügt und die Moda-  litäten der Erfüllung der Pflichten und der Ausübung der Rechte bestimmt ...  Die Rechte müssen unter Rücksichtnahme auf das Gemeinwohl der Kirche  ausgeübt werden ... Der can. 223 $ 1 gibt eine gemeinschaftsbezogene. Pro-  JoHAnnes Pauı IT., Ansprache, 25. 1. 1979, AAS 71 (1979), 156.  Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant: „Unicuique christifide-  lium ijura agnoscenda ac tuenda sunt ... Proponitur ut in futuro Codice ob radicalem ae-  qualitatem quae inter omnes christifideles vigere debet ... statutum iuridicum omnibus  commune condatur...‘“, Communicationes, 1 (1969), 82.  Dem vergangenen Kodex von 1917 waren die Rechte und Pflichten der Gläubigen nicht  ganz unbekannt. Der Kodex kennt in der Tat keine ausdrückliche Liste, und die Rechte  wurden vom „negativen‘“ Gesichtspunkt aus betrachtet, mit ihren Begrenzungen, z. B.:  can. 693; 696, 855; 1065; 1066; 1240; 2259; 2268 etc.  K. Warr, „Evangelio, derecho eclesiastico y derechos humanos. Fundamentaciön y ca-  rencias“, Concilium, 228 (1990), 211.  „Aus der ekklesialen Dimension heraus können Fundamentalrechte als wertentschei-  dende Grundsatznormen, Einrichtungsgarantien und Mitverantwortungsrechte ver-  standen werden“, Th. Hogeren, Kirche und Datenschutz, 145.  298DIie Rechte mMuUsSsSen ücksichtnahme auf das Gemeinwohl der Kırche
ausgeübt werdenschenrechte weiterführen“, welche in der‘ Gesellschaft oft bedroht sind.® Die  Kirche stellt heute mit ihrem Lehramt und ihrer Tätigkeit im Bereich der  Menschenrechte einen bedeutsamen und geschätzten Faktor dar, der nicht ge-  leugnet werden kann.  Dieser Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils und des Lehramts der Kirche  in bezug auf die Rechte der menschlichen Person wurde auch in den gegen-  wärtigen Kodex des kanonischen Rechts aufgenommen. Tatsächlich ist es eine  der Neuigkeiten des geltenden Kodex der katholischen Kirche, daß der Kodex  das Gespräch über die Rechte und Pflichten der Gläubigen in der Kirche sehr  vorangetrieben hat. Sogar die Anerkennung und der Schutz der Grundrechte  der Gläubigen in der Kirche war von Anfang an einer der leitenden  Grundsätze bei der Revision des früheren Kodex und wurde von der Bi-  schofssynode von.1967 verlangt.‘ Tatsächlich finden sich, zum ersten Mal in der  Geschichte der Kirche, die Rechte und Pflichten der Gläubigen wie in einem  Katalog im Kodex der Kirche aufgezählt, d. h. im zweiten Buch und dem Titel  I: „Pflichten und Rechte aller Gläubigen“ (can. 208-223); „Pflichten und  Rechte der Laien“ (can. 224-231) und „Pflichten und Rechte der Institute und  ihrer Mitglieder“ (Ordensleute) (can. 662-672).' Obwohl die Kirche einer-  seits die Rechte der Gläubigen anerkennt, steht es auf der anderen Seite den-  noch derselben Autorität der Kirche zu, „im Hinblick auf das Gemeinwohl die  Ausübung der Rechte, die den Gläubigen eigen sind, zu regeln“ (can. 223). Ein  Kommentar zu diesem Kanon behauptet, daß es genau dieser Anspruch der  Kirche oder diese Begrenzung der Ausübung der Rechte von seiten der Gläu-  bigen ist, welche in der Vergangenheit der Kirche zu schwerwiegenden Verlet-  zungen der Rechte der menschlichen Person führte.“ Man muß jedoch die ek-  klesiologische Dimension der Rechte und Pflichten der Gläubigen betonen’”,  weil „es die Kirche ist, welche die dem Getauften eigenen Rechte und Pflich-  ten verleiht ... indem sie über die Mittel zum Schutz verfügt und die Moda-  litäten der Erfüllung der Pflichten und der Ausübung der Rechte bestimmt ...  Die Rechte müssen unter Rücksichtnahme auf das Gemeinwohl der Kirche  ausgeübt werden ... Der can. 223 $ 1 gibt eine gemeinschaftsbezogene. Pro-  JoHAnnes Pauı IT., Ansprache, 25. 1. 1979, AAS 71 (1979), 156.  Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant: „Unicuique christifide-  lium ijura agnoscenda ac tuenda sunt ... Proponitur ut in futuro Codice ob radicalem ae-  qualitatem quae inter omnes christifideles vigere debet ... statutum iuridicum omnibus  commune condatur...‘“, Communicationes, 1 (1969), 82.  Dem vergangenen Kodex von 1917 waren die Rechte und Pflichten der Gläubigen nicht  ganz unbekannt. Der Kodex kennt in der Tat keine ausdrückliche Liste, und die Rechte  wurden vom „negativen‘“ Gesichtspunkt aus betrachtet, mit ihren Begrenzungen, z. B.:  can. 693; 696, 855; 1065; 1066; 1240; 2259; 2268 etc.  K. Warr, „Evangelio, derecho eclesiastico y derechos humanos. Fundamentaciön y ca-  rencias“, Concilium, 228 (1990), 211.  „Aus der ekklesialen Dimension heraus können Fundamentalrechte als wertentschei-  dende Grundsatznormen, Einrichtungsgarantien und Mitverantwortungsrechte ver-  standen werden“, Th. Hogeren, Kirche und Datenschutz, 145.  298Der Can. 223 g1bt eıne gemeıinschaftsbezogene. Pro-
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Princıpla qUuUaC Codicıs lurıs Canonicı recognıt1ionem dirıgant: „Unicu1que christifide-
lıum 1ura agnoscenda tuenda Suntschenrechte weiterführen“, welche in der‘ Gesellschaft oft bedroht sind.® Die  Kirche stellt heute mit ihrem Lehramt und ihrer Tätigkeit im Bereich der  Menschenrechte einen bedeutsamen und geschätzten Faktor dar, der nicht ge-  leugnet werden kann.  Dieser Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils und des Lehramts der Kirche  in bezug auf die Rechte der menschlichen Person wurde auch in den gegen-  wärtigen Kodex des kanonischen Rechts aufgenommen. Tatsächlich ist es eine  der Neuigkeiten des geltenden Kodex der katholischen Kirche, daß der Kodex  das Gespräch über die Rechte und Pflichten der Gläubigen in der Kirche sehr  vorangetrieben hat. Sogar die Anerkennung und der Schutz der Grundrechte  der Gläubigen in der Kirche war von Anfang an einer der leitenden  Grundsätze bei der Revision des früheren Kodex und wurde von der Bi-  schofssynode von.1967 verlangt.‘ Tatsächlich finden sich, zum ersten Mal in der  Geschichte der Kirche, die Rechte und Pflichten der Gläubigen wie in einem  Katalog im Kodex der Kirche aufgezählt, d. h. im zweiten Buch und dem Titel  I: „Pflichten und Rechte aller Gläubigen“ (can. 208-223); „Pflichten und  Rechte der Laien“ (can. 224-231) und „Pflichten und Rechte der Institute und  ihrer Mitglieder“ (Ordensleute) (can. 662-672).' Obwohl die Kirche einer-  seits die Rechte der Gläubigen anerkennt, steht es auf der anderen Seite den-  noch derselben Autorität der Kirche zu, „im Hinblick auf das Gemeinwohl die  Ausübung der Rechte, die den Gläubigen eigen sind, zu regeln“ (can. 223). Ein  Kommentar zu diesem Kanon behauptet, daß es genau dieser Anspruch der  Kirche oder diese Begrenzung der Ausübung der Rechte von seiten der Gläu-  bigen ist, welche in der Vergangenheit der Kirche zu schwerwiegenden Verlet-  zungen der Rechte der menschlichen Person führte.“ Man muß jedoch die ek-  klesiologische Dimension der Rechte und Pflichten der Gläubigen betonen’”,  weil „es die Kirche ist, welche die dem Getauften eigenen Rechte und Pflich-  ten verleiht ... indem sie über die Mittel zum Schutz verfügt und die Moda-  litäten der Erfüllung der Pflichten und der Ausübung der Rechte bestimmt ...  Die Rechte müssen unter Rücksichtnahme auf das Gemeinwohl der Kirche  ausgeübt werden ... Der can. 223 $ 1 gibt eine gemeinschaftsbezogene. Pro-  JoHAnnes Pauı IT., Ansprache, 25. 1. 1979, AAS 71 (1979), 156.  Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant: „Unicuique christifide-  lium ijura agnoscenda ac tuenda sunt ... Proponitur ut in futuro Codice ob radicalem ae-  qualitatem quae inter omnes christifideles vigere debet ... statutum iuridicum omnibus  commune condatur...‘“, Communicationes, 1 (1969), 82.  Dem vergangenen Kodex von 1917 waren die Rechte und Pflichten der Gläubigen nicht  ganz unbekannt. Der Kodex kennt in der Tat keine ausdrückliche Liste, und die Rechte  wurden vom „negativen‘“ Gesichtspunkt aus betrachtet, mit ihren Begrenzungen, z. B.:  can. 693; 696, 855; 1065; 1066; 1240; 2259; 2268 etc.  K. Warr, „Evangelio, derecho eclesiastico y derechos humanos. Fundamentaciön y ca-  rencias“, Concilium, 228 (1990), 211.  „Aus der ekklesialen Dimension heraus können Fundamentalrechte als wertentschei-  dende Grundsatznormen, Einrichtungsgarantien und Mitverantwortungsrechte ver-  standen werden“, Th. Hogeren, Kirche und Datenschutz, 145.  298Proponitur ut In futuro Codıce ob radıcalem
qualitatem qUaC inter christifideles vigereschenrechte weiterführen“, welche in der‘ Gesellschaft oft bedroht sind.® Die  Kirche stellt heute mit ihrem Lehramt und ihrer Tätigkeit im Bereich der  Menschenrechte einen bedeutsamen und geschätzten Faktor dar, der nicht ge-  leugnet werden kann.  Dieser Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils und des Lehramts der Kirche  in bezug auf die Rechte der menschlichen Person wurde auch in den gegen-  wärtigen Kodex des kanonischen Rechts aufgenommen. Tatsächlich ist es eine  der Neuigkeiten des geltenden Kodex der katholischen Kirche, daß der Kodex  das Gespräch über die Rechte und Pflichten der Gläubigen in der Kirche sehr  vorangetrieben hat. Sogar die Anerkennung und der Schutz der Grundrechte  der Gläubigen in der Kirche war von Anfang an einer der leitenden  Grundsätze bei der Revision des früheren Kodex und wurde von der Bi-  schofssynode von.1967 verlangt.‘ Tatsächlich finden sich, zum ersten Mal in der  Geschichte der Kirche, die Rechte und Pflichten der Gläubigen wie in einem  Katalog im Kodex der Kirche aufgezählt, d. h. im zweiten Buch und dem Titel  I: „Pflichten und Rechte aller Gläubigen“ (can. 208-223); „Pflichten und  Rechte der Laien“ (can. 224-231) und „Pflichten und Rechte der Institute und  ihrer Mitglieder“ (Ordensleute) (can. 662-672).' Obwohl die Kirche einer-  seits die Rechte der Gläubigen anerkennt, steht es auf der anderen Seite den-  noch derselben Autorität der Kirche zu, „im Hinblick auf das Gemeinwohl die  Ausübung der Rechte, die den Gläubigen eigen sind, zu regeln“ (can. 223). Ein  Kommentar zu diesem Kanon behauptet, daß es genau dieser Anspruch der  Kirche oder diese Begrenzung der Ausübung der Rechte von seiten der Gläu-  bigen ist, welche in der Vergangenheit der Kirche zu schwerwiegenden Verlet-  zungen der Rechte der menschlichen Person führte.“ Man muß jedoch die ek-  klesiologische Dimension der Rechte und Pflichten der Gläubigen betonen’”,  weil „es die Kirche ist, welche die dem Getauften eigenen Rechte und Pflich-  ten verleiht ... indem sie über die Mittel zum Schutz verfügt und die Moda-  litäten der Erfüllung der Pflichten und der Ausübung der Rechte bestimmt ...  Die Rechte müssen unter Rücksichtnahme auf das Gemeinwohl der Kirche  ausgeübt werden ... Der can. 223 $ 1 gibt eine gemeinschaftsbezogene. Pro-  JoHAnnes Pauı IT., Ansprache, 25. 1. 1979, AAS 71 (1979), 156.  Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant: „Unicuique christifide-  lium ijura agnoscenda ac tuenda sunt ... Proponitur ut in futuro Codice ob radicalem ae-  qualitatem quae inter omnes christifideles vigere debet ... statutum iuridicum omnibus  commune condatur...‘“, Communicationes, 1 (1969), 82.  Dem vergangenen Kodex von 1917 waren die Rechte und Pflichten der Gläubigen nicht  ganz unbekannt. Der Kodex kennt in der Tat keine ausdrückliche Liste, und die Rechte  wurden vom „negativen‘“ Gesichtspunkt aus betrachtet, mit ihren Begrenzungen, z. B.:  can. 693; 696, 855; 1065; 1066; 1240; 2259; 2268 etc.  K. Warr, „Evangelio, derecho eclesiastico y derechos humanos. Fundamentaciön y ca-  rencias“, Concilium, 228 (1990), 211.  „Aus der ekklesialen Dimension heraus können Fundamentalrechte als wertentschei-  dende Grundsatznormen, Einrichtungsgarantien und Mitverantwortungsrechte ver-  standen werden“, Th. Hogeren, Kirche und Datenschutz, 145.  298lurıdiıcum omnıbus
COIMNIMMNUNC condatur...‘. Communicationes, (1969)
Dem vETrgaNZCNCNH eX VO  — 1917 dıe Rechte und iıchten der Gläubigen nıcht
ganz unbekannt Der eX enn in der 1lat keıine ausdrückliche 1SCE: und dıe Rechte
wurden OMnl „negatıven” Gesichtspunkt AaUs betrachtet, miıt ıhren Begrenzungen,
Cal 693:; 696, 8I9; 1065: 1066; 1240; 2259; 277268 eiCc.

WALF, „Evangelıo, derecho eclesiastıico derechos humanos. Fundamentacıon
renclas‘“, Concilium, Z (1990) Z
„AUus der ekklesialen Dımensıion heraus können Fundamentalrechte als wertentsche1-
en! Grundsatznormen, Einrichtungsgarantien und Mitverantwortungsrechte VCI-

tanden werden“, HOEREN, Kirche Un Datenschutz, 145
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Keın ec der Kırchespektive der usübung der Rechte der Kırche
kann als persönlıch Siıinne der Wesense1igenschaft der Person deMnıiert WCTI-
den weıl der ensch dıe Rechte VO  — der Kırche e1Im Akt erhält dem

SIC eingeglıedert wIırd Deshalb ann sıch der äubıge nıcht C111 Bezle-
hung der Opposıtıon der Kırche gegenüber tellen sondern dıe Posıtiıon

der dıe CISCHNCNH i1ıchten rfüllt und dıe Rechte ausübt dıe Kırche
der und VO  — der CI ebt aufzubauen“

DiIe Rechte und iıchten der Gläubigen der Kırche als solche
dıe Grundrechte und iıchten des Menschen der gleichzeıtig der ürgerlı-
chen Gesellschaft und der Kırche ebt diıese Rechte und iıchten des Men-
schen aber der Kırche CN CISCHNC tellung und C1LE besondere
Dımensı1ıon. Diese Rechte entstehen He dıe Inkorporatıion des Menschen 1ı
Chrıistus und ı der Kırche WTF dıe aule WIC der Ca  S 06 bestätigt: UrcC.
dıe auflfe wırd der ensch der Kırche Christı eingegliedert und wırd ı ihr ZUT
Person mıt den iıchten und Rechten dıe den Chrıisten Sınd DiIe
dem Gläubigen CISCHNCNH Rechte und ıchten gehen der aule nıcht VOTITAaUus
sondern entstehen ersten kırchlichen Ere1gn1s welches dıe auilie darstellt
Und weıl dıe auflfe den Gläubigen efähıgt dreıfachen Amt Chrıstı teıl-
uhaben priesterliıchen prophetischen und könıglıchen (can 204)
deshalb o1bt CS auch iıchten und Rechte dıe AUS diıeser dreıfachen 1SS1ON
des (Getauften hervorgehen 5 DIe letzte Grundlage diıeser Rechte findet sıch
deshalb chrıstlıchen Daseın und er verdanken SIC ihre Exıstenz nıcht

Z/ugeständnıs des Gesetzgebers, sondern Siınd der Art und Weılse des
SeInNs des Chrıisten 9 SCINCT aktıven Miıtgliedschaft der Kırche Der
TOI9LE1L der Rechte, 1e .1 den Ca  3 208 —Z aufgezählt SInd, sınd spezılısch
für die Chrısten: CS g1bt jedoch auch CIN1ISC, dıe CINZ1IE und alleın menschlıch
sınd und jedweder Person zukommen Cal ZZ0 2 S eic DiIie Rechte
und iıchten sınd korrelatıv Jjedem (SC entspricht C1INC Pflıcht und
ekehrt Dem ec des Jrägers entspricht den anderen dıe Pflicht ıhn
respektieren Das ec verlangt aufgrun SCINECT Natur ausgeübt werden
können SCINET usübung nıcht behıindert werden DIe Rechtsord-
NUung, welche dıe Rechte anerkennt muß ÜUTe ihre Normen auch dıe Verte1l1-
dıgung und den Schutz der Rechte des FKEınzelnen garantıeren (can 221) Le1l-
der wurde das System der Verwaltungsgerichtshöfe welche den Schutz der
subjektiven Rechte gegenüber eventuellen Mißbräuchen VO  —; seıtfen der Auto-

besser garantıeren könnten den CX nıcht aufgenommen 13 16
alle Rechte des (Getauften finden sıch diesem Teıl des CX aufgezählt

(GHIRLANDA, „Doverı dırıttı de1l fedellı ne Communıione eccles1iale“ La (ivilta ( at-
tolica 136 (1985)

11 (GHIRLANDA, „DoverIı dırıtt1ı“ 25
Ibıd 35

13 Im CC können WITL dennoch den anones 149 2 und Can „SPUFreCHt dieser
Verwaltungsgerichtshöfe entdecken dıe der /ukunfit der Kırche errichtet werden
könnten
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uC 1L, S I’ Ca  S 208 —- 222); be1l der Erarbeıtung der I ıste der Rechte
tolgte der CX einem pragmatıschen Grundsatz, CS ıng dıie orle-
SuNg eıner Gesetzgebung, welche für das en emacht sSe1n sollte und das
herausheben wollte. Wäds In dıeser gegenwärtigen Zeıt bekräftigt oder betont
oder In der Gesetzgebung ausgedrückt werden notwendıg schien.“ Es Ist 1InN-
teressant, daß der CGCIC CS vermeıdet, diese Rechte als „Grundrechte“ be-
zeichnen. we1l auf der eınen Seıite gefährlıch se1n könnte. dıe Jurıstischen
Kategorien des Tivilrechts auf dıe kırchliche Ordnung übertragen, auf der
anderen Seıte heute 00 ausreichender doktrinaler Konsens ın eıner SOl-
chen Angelegenheıt”, obwohl sıch Immer mehr SIU0| geWISSET doktrinaler KON-
SCI1IS5 über das Verständnıis der Grundrechte des Chrısten bıldet, dıe SOSC-
nannte „Fundamentalrechtstheorie “ ®. Be1l der Behandlung der Rechte und
der iıchten des (Gjetauften muß INan dıe Besonderheıt der Kırche berück-
sıchtigen, dıe Natur ihrer Rechtsordnung und ihres etzten Zıeles, welches 1im
„Seelenheıl“ besteht (can.,wobel INan dıe Besonderheıten und Modelle
VO  z Rechtssystemen vermeıdet, dıe der kanonıschen Ordnung MC S1Ind. Der
CI versuchte, wenn . auch unvollständıg, dıe Rechte und ıchten der JTäu-
ıgen auizuzanhnlien IDIies bedeutet einen bemerkenswerten Prozel3 1n der ka-
nonıschen Gesetzgebung und rag wıirksam ZUT friedlichen und geordneten
Entwicklung des kırchlichen Lebens be1.”

Das Ordensmitglied als dynamıisches Rechtssubjekt
Im 7 weıten Buch, 11L Teıl, Kapıtel des (AC prıicht INan VO  — den iıchten
und Rechten der Instıtute und iıhrer Miıtglieder. uch dieses Kapıtel des CX
mußte, sowohl In ezug auf seıne Struktur als auch In ezug auf selınen Inhalt
NECUu überlegt werden. Das Kapıtel behandelt Tast ausschhelblıc dıe iıchten
der Miıtglieder, ıchten, dıe für dıe Mitglieder Rechten und für dıe Insti-
tute ıchten werden.®

Bıs Jetzt sprach INan In der kırchliıchen Gesetzgebung nıcht VO  a den Rechten
der Ordensleute und eiıne offızıelle Anerkennung diıeser Rechte des Ordens-
mıtglıeds, als Person und als ıtglıe des Instıtuts fehlte überhaupt. DiIie Ca  >

662 —672 behandelten dıe wichtigsten iıchten, dıe sıch für das Ordensmıiıt-
glıe In Grundrechte verwandeln, welche dıe Autorıtät respektieren, schützen
und Öördern muß uch die Person des Ordensmannes ist aufgrun des Wiıl-
lens Gottes Subjekt ein1ıger unveräußerlıicher Rechte das CC Person
se1N, das eCc denken, In Freıiheıt und mıt Verantwortung handeln und

hıeben, ungehindert auf diesen dre1 Ebenen der Persönlichkeıit

LARA, 771 dover1ı ed cirıttı de1 christifideles”, Salesianum, (1986) 325
Ibıd., 314

16 HEIMERL, „Grundordnung und Normengefüge 1m katholiıschen Kırchenrecht"”, Öster-
reichisches Archiv für Kirchenrecht, 2 (1974) Z

LARA, „I dover1ı ed u3729
(JAMBARI,; Religiosi nel Codice, ılano 1986, 265
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wachsenwachsen ... Dieses Recht betrifft, faßt zusammen und enthält alle anderen  «19  .  Deshalb verletzt „die Autorität, die den Infantilismus fördert, die Auferle-  gung ohne Dialog, die Entscheidung ohne Diskussion, ... unbestätigte Ankla-  gen, ... die menschlichen Rechte des Ordensmitglieds, weil es der Umgangs-  weise Gottes mit den menschlichen Wesen widerspricht“.”” In der Nachfolge  Christi stellt das Ordensmitglied „ seine eigenen Rechte in den Dienst der an-  deren“..., vor allem zur Verteidigung der Rechte der Schwächsten, die so oft  verletzt werden. Deshalb ist das ganze Leben des Ordensmitglieds „wenn es  wirkliche Nachfolge Jesu Christi ist, eine offene und entschlossene Option für  die Menschenrechte, d.h. Option für die Armen“*. Der Vorrang der mensch-  lichen Person des Ordensmitglieds, der in der absoluten Vorherrschaft Gottes  begründet liegt, ist die Quelle der Grundrechte des Ordensmannes.”  ITI. Der Weg zur Anerkennung des Rechts  auf die Intimsphäre im CIC  „Nemini licet ius ... cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam vio-  lare‘“ Das bedeutet, daß das vom can. 220 vorgesehene Recht eine Hinzufü-  gung zum angeführten Kanon in einer der letzten Redaktionen des Textes dar-  stellt und im kanonischen Recht als eine absolute Neuheit betrachtet werden  muß. Praktisch bestätigt der Kanon zwei persönliche Rechte, die in einem ge-  wissen Sinn unterschieden, aber nicht getrennt sind, und das heißt: das Recht  auf den guten Ruf und das Recht auf die Intimsphäre. Mit der Verletzung des  Rechts auf den guten Ruf verletzt man unvermeidlich auch die Intimsphäre  der Person; und umgekehrt, indem man die Intimität der Person kompromit-  tiert, bringt man den guten Ruf in Gefahr. Wie kam man zu dieser äußerst  wichtigen und im CIC vollständig neuen Hinzufügung? Das Sekretariat der  Kommission für die Revision des CIC stellte das Problem der Zweckmäßig-  keit, einige Canones über die Rechte und Pflichten der Gläubigen zu erarbei-  ten, die auch von der Bischofssynode von 1967 in den „Principia quae Codicis  Iuris Canonici recognitionem dirigant‘“® gefordert wurden. Diese Aufgabe  wurde dem „Coetus de Laicis“, welcher in der Zwischenzeit eine sehr detail-  lierte Liste der 33 Rechte und Pflichten der Gläubigen erarbeitete*, anver-  traut. Unter diesen Rechten befindet sich unter der Nummer 27 „ius ut agnos-  catur et servetur secretum correspondentiae“”. Die päpstliche Kommission  „Iustitia et Pax“ erkennt im Jähr 1974, daß „nicht in allen Epochen der Kir-  19 S.M. Auronso, „Diritti umani e vita consacrata“, III, Vita consacrata, 29 (1993), 205.  20 G. Sogrıno, „Como abordar los derechos humanos desde Dios y desde Jesus“, Vida  Religiosa, 66 (1979), 111.  21 S. M. Arorso, „Diritti umani e vita consacrata I“ Vita consacrata, 28 (1992), 213.  22 S. M. Aroxnso, „Diritti umani‘“, 719 -720.  23 Communicationes 1 (1969), 82.  24 Relatio Conventus, 28.11. — 3.12.1966, 30.  25 Ibid.  301DDieseseern talßt und nthält alle anderen
Deshalb verletzt „dıe Autorıtät, dıe den Infantılısmus fördert, dıe Auferle-
SUung ohne Dıalog, dıe Entscheidung ohne Dıskussıon.wachsen ... Dieses Recht betrifft, faßt zusammen und enthält alle anderen  «19  .  Deshalb verletzt „die Autorität, die den Infantilismus fördert, die Auferle-  gung ohne Dialog, die Entscheidung ohne Diskussion, ... unbestätigte Ankla-  gen, ... die menschlichen Rechte des Ordensmitglieds, weil es der Umgangs-  weise Gottes mit den menschlichen Wesen widerspricht“.”” In der Nachfolge  Christi stellt das Ordensmitglied „ seine eigenen Rechte in den Dienst der an-  deren“..., vor allem zur Verteidigung der Rechte der Schwächsten, die so oft  verletzt werden. Deshalb ist das ganze Leben des Ordensmitglieds „wenn es  wirkliche Nachfolge Jesu Christi ist, eine offene und entschlossene Option für  die Menschenrechte, d.h. Option für die Armen“*. Der Vorrang der mensch-  lichen Person des Ordensmitglieds, der in der absoluten Vorherrschaft Gottes  begründet liegt, ist die Quelle der Grundrechte des Ordensmannes.”  ITI. Der Weg zur Anerkennung des Rechts  auf die Intimsphäre im CIC  „Nemini licet ius ... cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam vio-  lare‘“ Das bedeutet, daß das vom can. 220 vorgesehene Recht eine Hinzufü-  gung zum angeführten Kanon in einer der letzten Redaktionen des Textes dar-  stellt und im kanonischen Recht als eine absolute Neuheit betrachtet werden  muß. Praktisch bestätigt der Kanon zwei persönliche Rechte, die in einem ge-  wissen Sinn unterschieden, aber nicht getrennt sind, und das heißt: das Recht  auf den guten Ruf und das Recht auf die Intimsphäre. Mit der Verletzung des  Rechts auf den guten Ruf verletzt man unvermeidlich auch die Intimsphäre  der Person; und umgekehrt, indem man die Intimität der Person kompromit-  tiert, bringt man den guten Ruf in Gefahr. Wie kam man zu dieser äußerst  wichtigen und im CIC vollständig neuen Hinzufügung? Das Sekretariat der  Kommission für die Revision des CIC stellte das Problem der Zweckmäßig-  keit, einige Canones über die Rechte und Pflichten der Gläubigen zu erarbei-  ten, die auch von der Bischofssynode von 1967 in den „Principia quae Codicis  Iuris Canonici recognitionem dirigant‘“® gefordert wurden. Diese Aufgabe  wurde dem „Coetus de Laicis“, welcher in der Zwischenzeit eine sehr detail-  lierte Liste der 33 Rechte und Pflichten der Gläubigen erarbeitete*, anver-  traut. Unter diesen Rechten befindet sich unter der Nummer 27 „ius ut agnos-  catur et servetur secretum correspondentiae“”. Die päpstliche Kommission  „Iustitia et Pax“ erkennt im Jähr 1974, daß „nicht in allen Epochen der Kir-  19 S.M. Auronso, „Diritti umani e vita consacrata“, III, Vita consacrata, 29 (1993), 205.  20 G. Sogrıno, „Como abordar los derechos humanos desde Dios y desde Jesus“, Vida  Religiosa, 66 (1979), 111.  21 S. M. Arorso, „Diritti umani e vita consacrata I“ Vita consacrata, 28 (1992), 213.  22 S. M. Aroxnso, „Diritti umani‘“, 719 -720.  23 Communicationes 1 (1969), 82.  24 Relatio Conventus, 28.11. — 3.12.1966, 30.  25 Ibid.  301unbestätigte a_
SCH,wachsen ... Dieses Recht betrifft, faßt zusammen und enthält alle anderen  «19  .  Deshalb verletzt „die Autorität, die den Infantilismus fördert, die Auferle-  gung ohne Dialog, die Entscheidung ohne Diskussion, ... unbestätigte Ankla-  gen, ... die menschlichen Rechte des Ordensmitglieds, weil es der Umgangs-  weise Gottes mit den menschlichen Wesen widerspricht“.”” In der Nachfolge  Christi stellt das Ordensmitglied „ seine eigenen Rechte in den Dienst der an-  deren“..., vor allem zur Verteidigung der Rechte der Schwächsten, die so oft  verletzt werden. Deshalb ist das ganze Leben des Ordensmitglieds „wenn es  wirkliche Nachfolge Jesu Christi ist, eine offene und entschlossene Option für  die Menschenrechte, d.h. Option für die Armen“*. Der Vorrang der mensch-  lichen Person des Ordensmitglieds, der in der absoluten Vorherrschaft Gottes  begründet liegt, ist die Quelle der Grundrechte des Ordensmannes.”  ITI. Der Weg zur Anerkennung des Rechts  auf die Intimsphäre im CIC  „Nemini licet ius ... cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam vio-  lare‘“ Das bedeutet, daß das vom can. 220 vorgesehene Recht eine Hinzufü-  gung zum angeführten Kanon in einer der letzten Redaktionen des Textes dar-  stellt und im kanonischen Recht als eine absolute Neuheit betrachtet werden  muß. Praktisch bestätigt der Kanon zwei persönliche Rechte, die in einem ge-  wissen Sinn unterschieden, aber nicht getrennt sind, und das heißt: das Recht  auf den guten Ruf und das Recht auf die Intimsphäre. Mit der Verletzung des  Rechts auf den guten Ruf verletzt man unvermeidlich auch die Intimsphäre  der Person; und umgekehrt, indem man die Intimität der Person kompromit-  tiert, bringt man den guten Ruf in Gefahr. Wie kam man zu dieser äußerst  wichtigen und im CIC vollständig neuen Hinzufügung? Das Sekretariat der  Kommission für die Revision des CIC stellte das Problem der Zweckmäßig-  keit, einige Canones über die Rechte und Pflichten der Gläubigen zu erarbei-  ten, die auch von der Bischofssynode von 1967 in den „Principia quae Codicis  Iuris Canonici recognitionem dirigant‘“® gefordert wurden. Diese Aufgabe  wurde dem „Coetus de Laicis“, welcher in der Zwischenzeit eine sehr detail-  lierte Liste der 33 Rechte und Pflichten der Gläubigen erarbeitete*, anver-  traut. Unter diesen Rechten befindet sich unter der Nummer 27 „ius ut agnos-  catur et servetur secretum correspondentiae“”. Die päpstliche Kommission  „Iustitia et Pax“ erkennt im Jähr 1974, daß „nicht in allen Epochen der Kir-  19 S.M. Auronso, „Diritti umani e vita consacrata“, III, Vita consacrata, 29 (1993), 205.  20 G. Sogrıno, „Como abordar los derechos humanos desde Dios y desde Jesus“, Vida  Religiosa, 66 (1979), 111.  21 S. M. Arorso, „Diritti umani e vita consacrata I“ Vita consacrata, 28 (1992), 213.  22 S. M. Aroxnso, „Diritti umani‘“, 719 -720.  23 Communicationes 1 (1969), 82.  24 Relatio Conventus, 28.11. — 3.12.1966, 30.  25 Ibid.  301dıe menschlichen Rechte des Ordensmitglieds, weıl S der Umgangs-
Welse (‚Jottes mıt den menschlıchen Wesen wıderspricht”.“ In der Nachfolge
Christı stellt das Ordensmiıtglıed se1ıne eigenen Rechte In den Dıenst der
dereMm VOT em ZUT Verteidigung der Rechte der Schwächsten, dıe oft
verletzt werden. Deshalb ist das en des Ordensmitglieds „WECNN CS

wirklıche Nachfolge Jesu Chrıstı Ist, eıne offene und entschlossene Optıon für
dıe Menschenrechte, Option für dıe Armen‘‘*l. er Vorrang der mensch-
lıchen Person des Ordensmitglieds, der In der absoluten Vorherrscha (Jottes
begründet neS: ist dıe Quelle der Grundrechte des Ordensmannes.“

IILT. Der Weg ZUT Anerkennung des Rechts
auf dıe Intimsphäre LM CTE

„Nemin1 lıcet 1USwachsen ... Dieses Recht betrifft, faßt zusammen und enthält alle anderen  «19  .  Deshalb verletzt „die Autorität, die den Infantilismus fördert, die Auferle-  gung ohne Dialog, die Entscheidung ohne Diskussion, ... unbestätigte Ankla-  gen, ... die menschlichen Rechte des Ordensmitglieds, weil es der Umgangs-  weise Gottes mit den menschlichen Wesen widerspricht“.”” In der Nachfolge  Christi stellt das Ordensmitglied „ seine eigenen Rechte in den Dienst der an-  deren“..., vor allem zur Verteidigung der Rechte der Schwächsten, die so oft  verletzt werden. Deshalb ist das ganze Leben des Ordensmitglieds „wenn es  wirkliche Nachfolge Jesu Christi ist, eine offene und entschlossene Option für  die Menschenrechte, d.h. Option für die Armen“*. Der Vorrang der mensch-  lichen Person des Ordensmitglieds, der in der absoluten Vorherrschaft Gottes  begründet liegt, ist die Quelle der Grundrechte des Ordensmannes.”  ITI. Der Weg zur Anerkennung des Rechts  auf die Intimsphäre im CIC  „Nemini licet ius ... cuiusque personae ad propriam intimitatem tuendam vio-  lare‘“ Das bedeutet, daß das vom can. 220 vorgesehene Recht eine Hinzufü-  gung zum angeführten Kanon in einer der letzten Redaktionen des Textes dar-  stellt und im kanonischen Recht als eine absolute Neuheit betrachtet werden  muß. Praktisch bestätigt der Kanon zwei persönliche Rechte, die in einem ge-  wissen Sinn unterschieden, aber nicht getrennt sind, und das heißt: das Recht  auf den guten Ruf und das Recht auf die Intimsphäre. Mit der Verletzung des  Rechts auf den guten Ruf verletzt man unvermeidlich auch die Intimsphäre  der Person; und umgekehrt, indem man die Intimität der Person kompromit-  tiert, bringt man den guten Ruf in Gefahr. Wie kam man zu dieser äußerst  wichtigen und im CIC vollständig neuen Hinzufügung? Das Sekretariat der  Kommission für die Revision des CIC stellte das Problem der Zweckmäßig-  keit, einige Canones über die Rechte und Pflichten der Gläubigen zu erarbei-  ten, die auch von der Bischofssynode von 1967 in den „Principia quae Codicis  Iuris Canonici recognitionem dirigant‘“® gefordert wurden. Diese Aufgabe  wurde dem „Coetus de Laicis“, welcher in der Zwischenzeit eine sehr detail-  lierte Liste der 33 Rechte und Pflichten der Gläubigen erarbeitete*, anver-  traut. Unter diesen Rechten befindet sich unter der Nummer 27 „ius ut agnos-  catur et servetur secretum correspondentiae“”. Die päpstliche Kommission  „Iustitia et Pax“ erkennt im Jähr 1974, daß „nicht in allen Epochen der Kir-  19 S.M. Auronso, „Diritti umani e vita consacrata“, III, Vita consacrata, 29 (1993), 205.  20 G. Sogrıno, „Como abordar los derechos humanos desde Dios y desde Jesus“, Vida  Religiosa, 66 (1979), 111.  21 S. M. Arorso, „Diritti umani e vita consacrata I“ Vita consacrata, 28 (1992), 213.  22 S. M. Aroxnso, „Diritti umani‘“, 719 -720.  23 Communicationes 1 (1969), 82.  24 Relatio Conventus, 28.11. — 3.12.1966, 30.  25 Ibid.  301CUIUSQUE ad propriam intiımıtatem tuendam V1IO-
lare.“ Das bedeutet, daß das VO &]]  - 720 vorgesehene SC eıne Hınzufü-
SUunNng ZU angeführten Kanon In einer der etzten Reda  1o0nen des lextes dar-
stellt und 1m kanonıschen ec als eiıne absolute Neuheıt betrachtet werden
muß Praktısch bestätigt der Kanon Z7WEeIl persönlıche Rechte., dıie In einem DC-
WwIsSsen Sınn unterschieden., aber nıcht SC SInd. und das el das ec
auf deng Ruf und das ec auf die Intımsphäre. Miıt der Verletzung des
Rechts auf den gu Ruf verletzt INan unvermeıdlıch auch die Intımsphäre
der Person: und umgekehrt, ındem INa dıe Intimıtät der Person kompromit-
tıert, bringt INan den gu  n Ruf ın Gefahr. Wiılıe kam I1Lall dıeser äaußerst
wichtigen und 1m CAC vollständıg Hınzufügung” Das Sekretarıat der
Kommıissıon für dıe Revısıon des CIC tellte das Problem der Zweckmäßig-
keıt, ein1ge (anones über dıe Rechte und iıchten der Gläubigen erarbe1l-
(en, dıe auch von der Bıschofssynode VO  S 196 / ın den „Princıpia JUAC Codicıs
lurıs Canonıicı recognıtiıonem diırıgant"“ gefordert wurden. Dıiese Aufgabe
wurde dem „Coetus de Laıicıs“, welcher In der Zwischenzeıt eıne sehr detaıl-
lerte Liste der 33 Rechte und iıchten der Gläubigen erarbeıitete , 1-

Unter diesen Rechten eiIiInde sıch unter der Nummer „1US ut 5-
Catlur el NS correspondentiae*”. DıIe päpstlıche Kommıissıon
„JTustitıa ei Pax  cc erkennt 1mM Jahr 1974, daß „nıcht ın en Epochen der Kır-

19 AÄLONSO, „Dırıtti umanı vıta consacrata“, e ıta CONSACFALA, (1993) 205
SOBRINO, „„Como bordar 10s derechos humanos es! Dı0s desde Jesus“ 1da

Religi0sa, (1979) IL
Zl AÄLONSO, „Dırıtti umanı ıta Consacrata “ 1ta CONSACFALA, (1992) 213

ALONSO, „Dırıtti umanı“, 920
23 Communicationes (1969)

Relatio Conventus, EF1a 3.12.1966.,
25 Ibıd
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chengeschıichtechengeschichte ... mit ausreichender Klarheit und Energie ... die Rechte der  menschlichen Person verteidigten und förderten‘“, und in ihrem Dokument  stellt sie eine Liste der wichtigsten Stellungnahmen des gegenwärtigen Lehr-  amtes über das Thema der Menschenrechte auf.” Im fünften Absatz wird be-  tont, daß „alle das Recht auf den guten Namen und den Respekt der eigenen  Person, die Bewahrung des Privatlebens, der Intimsphäre und einer objekti-  ven Beurteilung haben“”. Zum ersten Mal findet sich „das Recht auf-die ei-  gene Intimsphäre“, oder besser gesagt, findet sich sein Schutz erstmals 1977 im  Schema „De institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evan-  gelicorum“®, Der can. 46 dieses Schemas, welches sich mit den Anforderungen  für die Kandidaten zum Ordensleben beschäftigt, verlangt unter anderem, daß  die Oberen „memores propriae responsabilitatis erga Institutum et Ecclesiam,  vigilanti cura eos tantum admittant qui, praeter aetatem requisitam, valetudi-  nem, aptam indolem et sufficientes maturitatis qualitates praebeant necessa-  rias ad vitam Instituti propriam ineundam; quae valetudo, indoles et maturitas  comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis“ handeln. Man muß des-  halb betonen, daß „das Recht auf die eigene Intimsphäre“ von Gruppen von  Ordensleuten verlangt wurde und seine erste Formulierung in den Arbeiten  der Gruppe „De Institutis vitae consecratae“ fand. Die Diskussion über den  eben angeführten can. 46” führte zur Formulierung des Textes des can. 64 mit  dem letzten Satz: „... sı opus fuerit, peritis, salvo iure inviolabili personae ad  «30  propriam intimitatem tuendam  .  Im Jahr 1981 wurde dem Sekretariat der Kommission für die Revision des  Kodex des kanonischen Rechts der Vorschlag gemacht, dieses Recht auf die ei-  gene psychologische und moralische Intimsphäre auch auf die Kandidaten für  das höhere Seminar, die Priester und auch alle Gläubigen auszudehnen. Man  verlangte, daß unter den Rechten und Pflichten der Gläubigen ein Kanon ein-  gefügt werde, der ausdrücklich das grundlegende Recht des Gläubigen auf den  Schutz der eigenen psychologischen und moralischen Intimität garantiert. Mit  dieser Maßnahme wollte man bestimmte Mißbräuche oder illegitime Prakti-  ken in den klerikalen und den Ordensinstituten verhindern, die psychologi-  sche und psychoanalytische Praktiken betrafen, die den Kandidaten ohne  ihren vorhergehenden und freiwilligen Konsens auferlegt wurden.” Der Vor-  26  Päpstliche Kommission „Iustitia et Pax“, Die Kirche und die Menschenrechte, 10.12.1974,  TI  27  Ibid., n. 38.  28  Pontificia Commissio CIC recognoscendo, „Schema canonum de Institutis vitae conse-  cratae per professionem consiliorum evangelicorum“, Tip. Pol. Vaticanis 1977, 13 —14.  29  Communicationes 12 (1980), 186 —187.  30  Pontificia Commissio CIC recognoscendo, Acta et Documenta Coetus Studii: De Insti-  tutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum, vol. IL, Series  altera, S:  31  A. CAUTERUCCIO, „Il diritto alla buona fama ed alla intimitä‘“, Commentarium pro Reli-  giosis et Missionariis, 73 (1992), 56 —-58, Anmerkung 58.  302mıt ausreichender arhnel1 und Energıiechengeschichte ... mit ausreichender Klarheit und Energie ... die Rechte der  menschlichen Person verteidigten und förderten‘“, und in ihrem Dokument  stellt sie eine Liste der wichtigsten Stellungnahmen des gegenwärtigen Lehr-  amtes über das Thema der Menschenrechte auf.” Im fünften Absatz wird be-  tont, daß „alle das Recht auf den guten Namen und den Respekt der eigenen  Person, die Bewahrung des Privatlebens, der Intimsphäre und einer objekti-  ven Beurteilung haben“”. Zum ersten Mal findet sich „das Recht auf-die ei-  gene Intimsphäre“, oder besser gesagt, findet sich sein Schutz erstmals 1977 im  Schema „De institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evan-  gelicorum“®, Der can. 46 dieses Schemas, welches sich mit den Anforderungen  für die Kandidaten zum Ordensleben beschäftigt, verlangt unter anderem, daß  die Oberen „memores propriae responsabilitatis erga Institutum et Ecclesiam,  vigilanti cura eos tantum admittant qui, praeter aetatem requisitam, valetudi-  nem, aptam indolem et sufficientes maturitatis qualitates praebeant necessa-  rias ad vitam Instituti propriam ineundam; quae valetudo, indoles et maturitas  comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis“ handeln. Man muß des-  halb betonen, daß „das Recht auf die eigene Intimsphäre“ von Gruppen von  Ordensleuten verlangt wurde und seine erste Formulierung in den Arbeiten  der Gruppe „De Institutis vitae consecratae“ fand. Die Diskussion über den  eben angeführten can. 46” führte zur Formulierung des Textes des can. 64 mit  dem letzten Satz: „... sı opus fuerit, peritis, salvo iure inviolabili personae ad  «30  propriam intimitatem tuendam  .  Im Jahr 1981 wurde dem Sekretariat der Kommission für die Revision des  Kodex des kanonischen Rechts der Vorschlag gemacht, dieses Recht auf die ei-  gene psychologische und moralische Intimsphäre auch auf die Kandidaten für  das höhere Seminar, die Priester und auch alle Gläubigen auszudehnen. Man  verlangte, daß unter den Rechten und Pflichten der Gläubigen ein Kanon ein-  gefügt werde, der ausdrücklich das grundlegende Recht des Gläubigen auf den  Schutz der eigenen psychologischen und moralischen Intimität garantiert. Mit  dieser Maßnahme wollte man bestimmte Mißbräuche oder illegitime Prakti-  ken in den klerikalen und den Ordensinstituten verhindern, die psychologi-  sche und psychoanalytische Praktiken betrafen, die den Kandidaten ohne  ihren vorhergehenden und freiwilligen Konsens auferlegt wurden.” Der Vor-  26  Päpstliche Kommission „Iustitia et Pax“, Die Kirche und die Menschenrechte, 10.12.1974,  TI  27  Ibid., n. 38.  28  Pontificia Commissio CIC recognoscendo, „Schema canonum de Institutis vitae conse-  cratae per professionem consiliorum evangelicorum“, Tip. Pol. Vaticanis 1977, 13 —14.  29  Communicationes 12 (1980), 186 —187.  30  Pontificia Commissio CIC recognoscendo, Acta et Documenta Coetus Studii: De Insti-  tutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum, vol. IL, Series  altera, S:  31  A. CAUTERUCCIO, „Il diritto alla buona fama ed alla intimitä‘“, Commentarium pro Reli-  giosis et Missionariis, 73 (1992), 56 —-58, Anmerkung 58.  302die Rechte der
menschlıchen Person verteidigten und törderten“, und In ıhrem Dokument
stellt S1e eıne Liste der wichtigsten Stellungnahmen des gegenwärtıgen Lehr-

über das ema der Menschenrechte auf.“ Im ünften Absatz wırd be-
LONLT, daß „alle dase auf den Namen und den Respekt der eigenen
Person, dıe Bewahrung des Privatlebens. der Intımsphäre und eiıner objekti-
VCN Beurteijlung haben‘‘“ Zum ersten Mal findet sıch „das e auf - dıe e1-
DSCHC Intiımsphäre”, oder besser geSsagl, findet sıch se1n Schutz erstmals 1977 1m
Schema ADe instıtutis vitae CO PCI professionem consılıorum Van-

gelicorum“®, er CZ  S 46 dieses Schemas, welches sıch mıt den Anforderungen
für dıe Kandıdaten ZU Ordensleben beschäftigt, verlangt unter anderem. daß
dıe Oberen „INCINOICS propriae responsabiılitatıs CISa Instiıtutum ei Ecclesiam,
vigılantı CUILId COS tantum admıttant qul, praeter aetatem requısıtam, valetudı-
NC ap ndolem ei sulficıentes maturıtatıs qualitates praebeant NECCECSSa-

ras ad vitam Instıtuti propriam ineundam ; JUAC valetudo, ndoles ei maturıtas
comprobentur adhıbıtıs et1am, S1 OPUS fuerı1t, perıt1s“ handeln Man muß des-
halb betonen., daß „das SE auf dıie eigene Intımsphäre” VO Gruppen VO  —_

Ordensleuten verlangt wurde und se1ıne eTrs Formulıerung In den Arbeıten
der Gruppe DE Institutis vitae consecratae fand DIie Diskussıion ber den
eben angeführten Ca  S 46 führte ZUT Formulhlierung des lextes des Ca  S 64 mıt
dem etzten Satz Y S1 OPUS fuerı1t, perıt1s, salvo iure NV1O01aDI11 ad

66 3()propriam intimıtatem tuendam

Im Jahr 1981 wurde dem Sekretarıat der Kommıissıon für dıie Revısıon des
(des kanonıschen Rechts der Vorschlag gemacht, dieseseauf dıe e1-
SCHC psychologısche und moralısche Intımsphäre auch auf dıe Kandıdaten tür
das höhere Seminar, dıe Priester und auch alle Gläubigen auszudehnen. Man
verlangte, daß unter den Rechten und iıchten der Gläubigen eın Kanon e1IN-
gefügt werde, der ausdrücklıch das grundlegendeedes Gläubigen auf den
Schutz der eigenen psychologıschen und moralıschen Intimiıtät garantıert. Miıt
dieser Maßnahme wollte I1a estimmte Mißbräuche oder illegıtıme Praktı-
ken In den klerıkalen und den Ordensıinstiıtuten verhindern, dıe psychologı-
sche und psychoanalytische Praktiken betrafen, die den Kandıdaten ohne
iıhren vorhergehenden und freiwillıgen Konsens auferlegt wurden.“ Der VO  Fr

Päpstlıche Kommissıon „Justitıa el Pax  .  y Die Kirche Un dıe Menschenrechte, 197/4,

DW Ibıd.,
Pontificıa Commi1ssıo0 6 recognoscendo, „Schema CanNnoNum de Instıtutis vitae ‚OMNSC-
cratae PCI professionem consılıorum evangelıcorum“”, Tıp Pol Vatıcanıs I9 13r
Communicationes (1980) 186 —- 187.
Pontificıa Commıissı1o0 CIC recognoscendo, cta el Documenta Coetus Studil: De NSLL-
ULLS Vıitae CONSeEeCKraAalae DEr professionem consiliorum evangelicorum, vol 11, Serles
altera,

31 (CAUTERUCCIO, 7’I dırıtto alla buona fama ed alla ıntımıtä”, Commentarıum DFO eli-
ZLOSLS el MISSLONAarFIIS, (1992) 56 —58, Anmerkung
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schlag, eınen Kanon bezüglıch des Schutzes der Privatsphäre einiufügen,
wurde zurückgewılesen, wei1l „dıe Dıskussıon ın der ula nıcht den voxh den
Promotoren gewünschten Effekt bewirkt‘‘. Beı der etzten Prüfung des
„Schema Novıissımum:““ VO  —; seıten des eılıgen Vaters Beıistand eıner
Gruppe VO  — Experten 1im Jahr 1982 wurde In den Ca  S Y} ausdrücklich das
ec| des Gläubigen auf den Schutz der eigenen Intimsphäre eingefügt.
Damıt wollte INan ın mehreren Canones dıe Klausel „sSalvo lure NV1O1aDULN PCI-

ad propriam intıiımıtatem tuendam‘“‘ streıchen. Der (  S )() garantıert
Z7WEel Grundrechte des Gläubigen: das ec auf den Rufl, „welches
immer eın geschütztese WAäl, und deshalb VO kanonıschen G ANCI-

kannt wurde‘“, und das eCc| auf dıe eigene psychologische und moralısche
Intımsphäre, welches eine absolute Neuigkeıt In der gegenwärtigen kanonıt-
schen Rechtsordnung darstellt. ufgrun se1ıner Neuigkeıt in der kanoniıschen
Rechtsordnung SInd dıe Quellen dieses Rechts auf dıe Intimsphäre außerst
wenıge und fast alle tammen AaUus Jüngerer Zent” obwohl e nıcht anderen
kirchlıchen Dokumenten e dıe sıch darauf beziehen. DıIie Kırche hat
tatsächlıc dıe Entwicklung der psychologischen Wiıssenschaften und der
Beıträge der Humanwissenschaften VOI em in jenen Bereıchen, ın denen
111a VO  —_ der Antwort des Menschen auf dıe göttlıche erufung (CD JA
sprıicht, oder besser gesagl, I111Lall eıne tıiefere Kenntnis der Privatsphäre der
Person, immer un Respekt auf dıieur der Person und iıhr (EC) „auf dıe
eigene innere Welt, welche dıe Person 11UT wenıgen Vertrauten ze1igt und
dıe Einwirkung anderer verteidiet berücksıichtigt. Miıt der Eınführung des
grundlegenden Rechts des Gläubigen auf dıe moralısche und psychologische
Intımsphäre wollte Nan anderem auch deren Verletzung ıIn der Nnwen-
dung der « DESS für die Zulassung der Kandıdaten ıIn dıe Semimnare und dıe
Ordensinstitute verhindern, da diıeses Problem In der etzten Zeıt „besonders
aufgrun bestimmter Mißbräuche‘‘” sehr stark wahrgenommen wurde, VOTI

em WECNN diese Eingriffe In dıe Intımsphäre hne FErlaubnıiıs der unter

wang durchgeführt wurden.“

Auf diese Art und WeIise wiırd auch in der Kırche eınes der grundlegenden
Rechte des Menschen anerkannt: eın CC welches se1ıt längerer Zeıt ıIn der
Gesellschaft anerkannt WAäl, obwohl CS In der PraxI1s nıcht immer angewandt

Ibıd.,
3 Ibıd., 6 9 Anmerkung

LARA, „I doverı1 ed diritt1“, 318
35 CC Fontium annotatıone ei indıce analytico-alphabetico aucTtus, Lıb Vat 1989,

(can. 220):; 1785 (can. 642)
Pıvs XIL, Discorso al Partecipanti al X I1 Congresso internazıonale dı psicologıa applhı-
Catla, 1958, AAS SS A(0OSS). 76

LARA, „I dover1 ed dirıtt1“, S, Anmerkung
MARCOZZI, A dirıtto alla propria intımıtäa ne]l Codiıce dı dırıtto CanOon1C0O“, I,a

(’iviılta Cattolica, 134 (1983), 57? DE
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und verteidigt wurde.” er rechtliche Schutz des Rechts auf dıe eıgene Intım-
sphäre wırd heute viel mehr als irüher verlangt, weıl Ial heute psycho-dıa-
gnostische Untersuchungen und Intelliıgenz-Lests nıcht 11UT in den verschiede-
1CI Berufen voraussetzt, sondern E auch 1m kırchlıchen Bereıch eiıner
ungehörıgen Eınmischung In dıe persönlıche Intımsphäre g1bt, indem 1111A1l für
dıe Kandıdaten ZU Ordensleben oder ZU Priestertum psychologısche Un
tersuchungen ber ıhr psychısches und moralısches Bewußtseimn ordert und S1e
ıhnen unterwiırft, ohne iıhre Erlaubnıs erhalten en ufgrun der
dernen Technologıe wırd der ensch VO heute iImmer mehr den Eınmi-
schungen In SeIN Intım- und Privatleben ausgesetzt, Wädas eın oroßes Rısıko für
se1ıne persönlıche Autonomıie und se1ıne persönlıchen Grundrechte darstellt:
all das erhöht. Sse1 1m Menschen., se1 CS ıIn den sozlıalen Gruppen dıe Furcht
und dıe Unsıicherheıit, weıl dıese Eiınmischungen In dıe Priıvatsphäre des Men-
schen immer wen1ıger kontrolhert werden und immer äufiger Mißbräuche
vorkommen.“

ufgrun dıeser Tatsachen oT1 dıe Kırche mehrmals e1n, nıcht weıl S1e
dıe psychologıschen Wiıssenschaften oder dıe erlaubten Nachforschungen ber
dıe Innenwelt eINeEes Menschen“” einzuwenden hätte, sondern sehr
präzıse Normen In diıesem Bereıich geben, welche dıe ur der Person
schützen und belıebiıge und ehrfurchtslose Eıngriffe In dıe Intımsphäre des

39 Dıie Universale Deklaration der Menschenrechte der UN:  S OM 1948 bestätigt 1mM
Art. ] 9 daß eın Indıyiıduum ach Gutdünken Eıngriffen In se1ın Privatleben unterwor-
fen werden darf und daß jedes Indıyıduum eın eC| hat, VO (jesetz solche Eın-
orıffe und Verletzungen geschützt werden.
Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Natıionen diskutierte 1973 das Problem der
Prüfung der Persönlichkeıt, e Diskretion und dıe Technıken der Untersuchungen und
schlug den Staaten uge und praktische Dırektiven VOTL, nıt denen dıe Ur der Per-
SOI und dıe Dıskretion der den est durchführenden Organısatiıonen geschützt wIıird:
MAROZZI, „Indagını psicologıche dıirıttı persona”, La Civilta C’attolica 127 (1976)
548
Der Europarat bekräftigt In der „Empfehlung 145 dıe Freiwillıgkeıit der Untersu-
chungen und der arztlıchen Behandlung und chützt damıt dıe „DPr1vacy“ der Person:
PERICO, ,5  Orte Costituzionale eX antı-AIDS“., La Civılta Cattolica 145 (1994) 334
„In der Bundesrepublık Deutschlan: iwa werdenund verteidigt wurde.” Der rechtliche Schutz des Rechts auf die eigene Intim-  sphäre wird heute viel mehr als früher verlangt, weil man heute psycho-dia-  gnostische Untersuchungen und Intelligenz-Tests nicht nur in den verschiede-  nen Berufen voraussetzt, sondern es auch im kirchlichen Bereich Fälle einer  ungehörigen Einmischung in die persönliche Intimsphäre gibt, indem man für  die Kandidaten zum Ordensleben oder zum Priestertum psychologische Un-  tersuchungen über ihr psychisches und moralisches Bewußtsein fordert und sie  ihnen unterwirft, ohne ihre Erlaubnis erhalten zu haben. Aufgrund der mo-  dernen Technologie wird der Mensch von heute immer mehr den Einmi-  schungen in sein Intim- und Privatleben ausgesetzt, was ein großes Risiko für  seine persönliche Autonomie und seine persönlichen Grundrechte darstellt;  all das erhöht, sei es im Menschen, sei es in den sozialen Gruppen die Furcht  und die Unsicherheit, weil diese Einmischungen in die Privatsphäre des Men-  schen immer weniger kontrolliert werden und immer häufiger Mißbräuche  vorkommen.“  Aufgrund dieser Tatsachen griff die Kirche mehrmals ein, nicht weil sie gegen  die psychologischen Wissenschaften oder die erlaubten Nachforschungen über  die Innenwelt eines Menschen“ etwas einzuwenden hätte, sondern um sehr  präzise Normen in diesem Bereich zu geben, welche die Würde der Person  schützen und beliebige und ehrfurchtslose Eingriffe in die Intimsphäre des  39 Die Universale Deklaration der Menschenrechte der UNO vom 10. 12. 1948 bestätigt im  Art. 12, daß kein Individuum nach Gutdünken Eingriffen in sein Privatleben unterwor-  fen werden darf und daß jedes Individuum ein Recht hat, vom Gesetz gegen solche Ein-  griffe und Verletzungen geschützt zu werden.  Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen diskutierte 1973 das Problem der  Prüfung der Persönlichkeit, die Diskretion und die Techniken der Untersuchungen und  schlug den Staaten kluge und praktische Direktiven vor, mit denen die Würde der Per-  son und die Diskretion der den Test durchführenden Organisationen geschützt wird: V.  Maroczzı, „Indagini psicologiche e diritti della persona“, La Civiltä Cattolica 127 (1976),  548.  Der Europarat bekräftigt in der „Empfehlung R 14“ die Freiwilligkeit der Untersu-  chungen und der ärztlichen Behandlung und schützt damit die „privacy“ der Person: G.  PErıco, „Corte Costituzionale e ‚Text‘ anti-AIDS“, La Civiltä Cattolica 145 (1994) 334.  40  „In der Bundesrepublik Deutschland etwa werden ... im Durchschnitt ca. 2000 Daten  von einer Familie registriert ... Immer größere Datenmengen können auf immer klei-  nerem Raum gespeichert (werden), ... schnell abgerufen ... und miteinander kombi-  nierbar werden ... Warnend wird auf konkrete soziale und sozialpsychologische Wir-  kungen dieser allgemeinen Gefahrentatbestände hingewiesen: auf eine massive  Verunsicherung des Einzelnen und gesellschaftlicher Gruppen, auf die Angst vor nicht  faßbaren Kontrollen ...‘“: K. Ph. Seır, „Datenschutz“, Handwörterbuch religiöser Gegen-  wartsfragen (Hrsg. U. Ruy — D. SeeBEr - R. WaıLTeEr) Wien 1986, 75 —76.  41  Parst Pıus XII betont in der Apostolischen Konstitution „Sedes Sapientiae‘“ am 31. Mai  1956 {AAS 48 (1956) 359}, daß die Mittel und Methoden der Ausbildung, die die Natur  selbst und die menschliche Forschung ermöglichen, keinesfalls verachtet werden dürfen;  im Gegenteil, dies muß zugegeben werden, weil die psychologischen Nachforschungen  sehr wesentlich beitrugen zur Kenntnis der menschlichen Person. Siehe auch: Pius XII,  Allocuzione ai partecipanti al XIII Congresso internazionale di psicologia applicata,  10-4-1958, AAS 50 (1958) 274 -277.  3041m Durchschnuitt 2000 aten
VO  — eiıner Famılıe registriertund verteidigt wurde.” Der rechtliche Schutz des Rechts auf die eigene Intim-  sphäre wird heute viel mehr als früher verlangt, weil man heute psycho-dia-  gnostische Untersuchungen und Intelligenz-Tests nicht nur in den verschiede-  nen Berufen voraussetzt, sondern es auch im kirchlichen Bereich Fälle einer  ungehörigen Einmischung in die persönliche Intimsphäre gibt, indem man für  die Kandidaten zum Ordensleben oder zum Priestertum psychologische Un-  tersuchungen über ihr psychisches und moralisches Bewußtsein fordert und sie  ihnen unterwirft, ohne ihre Erlaubnis erhalten zu haben. Aufgrund der mo-  dernen Technologie wird der Mensch von heute immer mehr den Einmi-  schungen in sein Intim- und Privatleben ausgesetzt, was ein großes Risiko für  seine persönliche Autonomie und seine persönlichen Grundrechte darstellt;  all das erhöht, sei es im Menschen, sei es in den sozialen Gruppen die Furcht  und die Unsicherheit, weil diese Einmischungen in die Privatsphäre des Men-  schen immer weniger kontrolliert werden und immer häufiger Mißbräuche  vorkommen.“  Aufgrund dieser Tatsachen griff die Kirche mehrmals ein, nicht weil sie gegen  die psychologischen Wissenschaften oder die erlaubten Nachforschungen über  die Innenwelt eines Menschen“ etwas einzuwenden hätte, sondern um sehr  präzise Normen in diesem Bereich zu geben, welche die Würde der Person  schützen und beliebige und ehrfurchtslose Eingriffe in die Intimsphäre des  39 Die Universale Deklaration der Menschenrechte der UNO vom 10. 12. 1948 bestätigt im  Art. 12, daß kein Individuum nach Gutdünken Eingriffen in sein Privatleben unterwor-  fen werden darf und daß jedes Individuum ein Recht hat, vom Gesetz gegen solche Ein-  griffe und Verletzungen geschützt zu werden.  Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen diskutierte 1973 das Problem der  Prüfung der Persönlichkeit, die Diskretion und die Techniken der Untersuchungen und  schlug den Staaten kluge und praktische Direktiven vor, mit denen die Würde der Per-  son und die Diskretion der den Test durchführenden Organisationen geschützt wird: V.  Maroczzı, „Indagini psicologiche e diritti della persona“, La Civiltä Cattolica 127 (1976),  548.  Der Europarat bekräftigt in der „Empfehlung R 14“ die Freiwilligkeit der Untersu-  chungen und der ärztlichen Behandlung und schützt damit die „privacy“ der Person: G.  PErıco, „Corte Costituzionale e ‚Text‘ anti-AIDS“, La Civiltä Cattolica 145 (1994) 334.  40  „In der Bundesrepublik Deutschland etwa werden ... im Durchschnitt ca. 2000 Daten  von einer Familie registriert ... Immer größere Datenmengen können auf immer klei-  nerem Raum gespeichert (werden), ... schnell abgerufen ... und miteinander kombi-  nierbar werden ... Warnend wird auf konkrete soziale und sozialpsychologische Wir-  kungen dieser allgemeinen Gefahrentatbestände hingewiesen: auf eine massive  Verunsicherung des Einzelnen und gesellschaftlicher Gruppen, auf die Angst vor nicht  faßbaren Kontrollen ...‘“: K. Ph. Seır, „Datenschutz“, Handwörterbuch religiöser Gegen-  wartsfragen (Hrsg. U. Ruy — D. SeeBEr - R. WaıLTeEr) Wien 1986, 75 —76.  41  Parst Pıus XII betont in der Apostolischen Konstitution „Sedes Sapientiae‘“ am 31. Mai  1956 {AAS 48 (1956) 359}, daß die Mittel und Methoden der Ausbildung, die die Natur  selbst und die menschliche Forschung ermöglichen, keinesfalls verachtet werden dürfen;  im Gegenteil, dies muß zugegeben werden, weil die psychologischen Nachforschungen  sehr wesentlich beitrugen zur Kenntnis der menschlichen Person. Siehe auch: Pius XII,  Allocuzione ai partecipanti al XIII Congresso internazionale di psicologia applicata,  10-4-1958, AAS 50 (1958) 274 -277.  304Immer größere Datenmengen können auf immer kle1-

Raum gespeıichert (werden), schnell abgerufen .. und mıteinander kombIıi-
nıerbar werdenund verteidigt wurde.” Der rechtliche Schutz des Rechts auf die eigene Intim-  sphäre wird heute viel mehr als früher verlangt, weil man heute psycho-dia-  gnostische Untersuchungen und Intelligenz-Tests nicht nur in den verschiede-  nen Berufen voraussetzt, sondern es auch im kirchlichen Bereich Fälle einer  ungehörigen Einmischung in die persönliche Intimsphäre gibt, indem man für  die Kandidaten zum Ordensleben oder zum Priestertum psychologische Un-  tersuchungen über ihr psychisches und moralisches Bewußtsein fordert und sie  ihnen unterwirft, ohne ihre Erlaubnis erhalten zu haben. Aufgrund der mo-  dernen Technologie wird der Mensch von heute immer mehr den Einmi-  schungen in sein Intim- und Privatleben ausgesetzt, was ein großes Risiko für  seine persönliche Autonomie und seine persönlichen Grundrechte darstellt;  all das erhöht, sei es im Menschen, sei es in den sozialen Gruppen die Furcht  und die Unsicherheit, weil diese Einmischungen in die Privatsphäre des Men-  schen immer weniger kontrolliert werden und immer häufiger Mißbräuche  vorkommen.“  Aufgrund dieser Tatsachen griff die Kirche mehrmals ein, nicht weil sie gegen  die psychologischen Wissenschaften oder die erlaubten Nachforschungen über  die Innenwelt eines Menschen“ etwas einzuwenden hätte, sondern um sehr  präzise Normen in diesem Bereich zu geben, welche die Würde der Person  schützen und beliebige und ehrfurchtslose Eingriffe in die Intimsphäre des  39 Die Universale Deklaration der Menschenrechte der UNO vom 10. 12. 1948 bestätigt im  Art. 12, daß kein Individuum nach Gutdünken Eingriffen in sein Privatleben unterwor-  fen werden darf und daß jedes Individuum ein Recht hat, vom Gesetz gegen solche Ein-  griffe und Verletzungen geschützt zu werden.  Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen diskutierte 1973 das Problem der  Prüfung der Persönlichkeit, die Diskretion und die Techniken der Untersuchungen und  schlug den Staaten kluge und praktische Direktiven vor, mit denen die Würde der Per-  son und die Diskretion der den Test durchführenden Organisationen geschützt wird: V.  Maroczzı, „Indagini psicologiche e diritti della persona“, La Civiltä Cattolica 127 (1976),  548.  Der Europarat bekräftigt in der „Empfehlung R 14“ die Freiwilligkeit der Untersu-  chungen und der ärztlichen Behandlung und schützt damit die „privacy“ der Person: G.  PErıco, „Corte Costituzionale e ‚Text‘ anti-AIDS“, La Civiltä Cattolica 145 (1994) 334.  40  „In der Bundesrepublik Deutschland etwa werden ... im Durchschnitt ca. 2000 Daten  von einer Familie registriert ... Immer größere Datenmengen können auf immer klei-  nerem Raum gespeichert (werden), ... schnell abgerufen ... und miteinander kombi-  nierbar werden ... Warnend wird auf konkrete soziale und sozialpsychologische Wir-  kungen dieser allgemeinen Gefahrentatbestände hingewiesen: auf eine massive  Verunsicherung des Einzelnen und gesellschaftlicher Gruppen, auf die Angst vor nicht  faßbaren Kontrollen ...‘“: K. Ph. Seır, „Datenschutz“, Handwörterbuch religiöser Gegen-  wartsfragen (Hrsg. U. Ruy — D. SeeBEr - R. WaıLTeEr) Wien 1986, 75 —76.  41  Parst Pıus XII betont in der Apostolischen Konstitution „Sedes Sapientiae‘“ am 31. Mai  1956 {AAS 48 (1956) 359}, daß die Mittel und Methoden der Ausbildung, die die Natur  selbst und die menschliche Forschung ermöglichen, keinesfalls verachtet werden dürfen;  im Gegenteil, dies muß zugegeben werden, weil die psychologischen Nachforschungen  sehr wesentlich beitrugen zur Kenntnis der menschlichen Person. Siehe auch: Pius XII,  Allocuzione ai partecipanti al XIII Congresso internazionale di psicologia applicata,  10-4-1958, AAS 50 (1958) 274 -277.  304arnend wırd auf Oonkrete sozlale und sozlalpsychologısche Wiır-
kungen diıeser allgemeınen Gefahrentatbestände hingewlesen: auf 1ıne Aassıve
Verunsicherung des Eınzelnen und gesellschaftlıcher Gruppen, auf dıe ngs VOT nıcht
faßbaren Kontrollen *  n SEIF, „Datenschutz“, Handwörterbuch religiöser Gegen-
wartsfragen (Hrsg RuUuH SEEBER WALTER) Wıen 1986,

41 PAPST Pıus XII betont In der Apostolıischen Konstitution 99  e  es Sapıentiae” 31 Maı
1956 (AAS (1956) 359 daß dıe ıttel und etihoden der Ausbildung, dıe dıieA
selbst und dıe menschlıche Forschung ermöglıchen, keıinesfalls verachtet werden dürfen;
1m Gegenteıl, 1e6Ss muß zugegeben werden, we1l dıe psychologischen Nachforschungen
sehr wesentlich beıtrugen ZUT Kenntnis der menschliıchen Person. Sıehe uch Pıus AIL,
Allocuzıone al partecıpantı q] 111 Congresso internazıonale dı psicologıia applıcata,
10—4 - 1958, AAS (1958) DA D
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Menschen und in dıe Bezıiehungen, dıe dırekt mıt (jott hat, verhindern.“
Das 7 weıte Vatıkanısche Konzıl“ und dıe nachkonzılıären Dokumente“* gaben
CI Impulse bezüglıch der Verwendung VON modernen psychologischen DYy-
sSstemen und ethoden ZUT relıg1ıösen und priesterlichen Bıldung, eıne QUa-
lıfızıertere und kompetentere für dıe Ausbıildung künftiger CIHKEr
bieten.” uch der geltende kanoniıscheS führte ein1ıge Oormen eIn. wel-
che dıe VO  = Psychologen und Experten ZUT Bestätigung der psychıschen
Gesundheıt des Kandıdaten 7U Priestertum oder Ordensleben vorsehen.“

Die kanonische Gesetzgebung des Rechts auf die Intimsphäre
Der geltende CX des kanonıischen Rechts erkennt und schützt erstmals In
der juristisch-kanonischen Geschichte der Kırche 1mM Ca  - 7720 das ec auf dıe
eigene Intiımsphäre, indem betont. daß ‚CS nıemandem rlaubt ist das
e jeder Person ZUT Verteidigung der eigenen Intiımsphäre verletzen‘“.
DIe Kırche verbiletet mıt dıeser Maßnahme nıcht den eDTrauCc der etihoden
und der psychologıschen Technıken, sondern bloßß3 deren Mißbrauch und Ne-
oıtıme Verletzungen und schützt ausdrücklıich das natürlıche eCc auf dıe
Wahrung der eigenen Intımsphäre. Die persönlıche Intımsphäre „Ist e1in Be-
reich des privaten Lebens, In den dıe anderen nıcht eingreifen können und
dürfen‘ “”, oder besser gesagl, ”upersönlıchem en der Psyche oder dem
Innenleben verstehen WIT jenen Teıl uUuNsSseTCI eej]eMenschen und in die Beziehungen, die er direkt mit Gott hat, verhindern.“  Das Zweite Vatikanische Konzil® und die nachkonziliären Dokumente* gaben  neue Impulse bezüglich der Verwendung von modernen psychologischen Sy-  stemen und Methoden zur religiösen und priesterlichen Bildung, um eine qua-  lifiziertere und kompetentere Hilfe für die Ausbildung künftiger Kleriker zu  bieten.“ Auch der geltende kanonische Kodex führte einige Normen ein, wel-  che die Hilfe von Psychologen und Experten zur Bestätigung der psychischen  Gesundheit des Kandidaten zum Priestertum oder Ordensleben vorsehen.“  IV. Die kanonische Gesetzgebung des Rechts auf die Intimsphäre  Der geltende Kodex des kanonischen Rechts erkennt und schützt erstmals in  der juristisch-kanonischen Geschichte der Kirche im can. 220 das Recht auf die  eigene Intimsphäre, indem er betont, daß „es niemandem erlaubt ist ..., das  Recht jeder Person zur Verteidigung der eigenen Intimsphäre zu verletzen“.  Die Kirche verbietet mit dieser Maßnahme nicht den Gebrauch der Methoden  und der psychologischen Techniken, sondern bloß deren Mißbrauch und ille-  gitime Verletzungen und schützt ausdrücklich das natürliche Recht auf die  Wahrung der eigenen Intimsphäre. Die persönliche Intimsphäre „ist ein Be-  reich des privaten Lebens, in den die anderen nicht eingreifen können und  dürfen““, oder besser gesagt, „unter persönlichem Leben der Psyche oder dem  Innenleben verstehen wir jenen Teil unserer Seele ... den wir niemandem of-  fenbaren oder nur einer sehr gut bekannten Person, und darüber hinaus jener  Teil der Psyche, der auch für uns unbekannt ist, und dennoch ... Einfluß neh-  men kann auf unser Benehmen und unser Leben“*. Papst Pius XII. beschreibt  auf seine Weise die Intimsphäre des Menschen, indem er sagt, daß es einen  Großteil der eigenen Innenwelt gibt, den die Person nicht zu erkennen gibt.  Bestimmte, Dinge werden absolut geheimgehalten. Tatsächlich existiert im  Menschen ein Beteich des seelischen Innenlebens, den das Individuum nie-  mals kennen wird, und der um jeden Preis und gegenüber jedermann geheim-  gehalten wird.“” Manch einer definiert die Intimsphäre als „persönliche Ge-  42 _ W. BErTrRams, „De aspectu ecclesiologico sacerdotii et magisterii Ecclesiae praemissae  et conclusiones‘“, Periodica 59 (1970) 517-518.  4365552 5462 CET-CDL/ OTEL  44 Kongregation für das katholische Bildungswesen, „Orientamenti educativi per la for-  mazione al celibato sacerdotale“, 11-4-1974, AAS n. 26, 38, 90. „Ratio fundamentalis  Institutionis sacerdotalis‘“, 19.3.1985, n. 9, 12. Ioannes Paulus II, Exhort. ap. „Pastores  dabo vobis“, 25. 3. 1992, n. 40.  45 Pauıus VI, Encycl. „Sacerdotalis coelibatus“, 24-6-—1967, AAS 59 (1967) 682.  46 CIC, can. 241 8 1; 642; 689 8 2; 1029; 1041 1°; 1044 82, 2°; 1051, 1°.  47 L. CuhappeTIA, Il Codice di Diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, EDB 1990,  vol. 12853.  48 U. Marcozzı, „Indagini psicologiche“, 543.  49 Pıvus XII; ai partecipanti al XIII Congresso, 2768  305den WIT nıemandem of-
fenbaren oder 1Ur eiıner sehr gul bekannten Person, und darüber hınaus jener
Teıl der Psyche, der auch für uns unbekannt Ist, und dennochMenschen und in die Beziehungen, die er direkt mit Gott hat, verhindern.“  Das Zweite Vatikanische Konzil® und die nachkonziliären Dokumente* gaben  neue Impulse bezüglich der Verwendung von modernen psychologischen Sy-  stemen und Methoden zur religiösen und priesterlichen Bildung, um eine qua-  lifiziertere und kompetentere Hilfe für die Ausbildung künftiger Kleriker zu  bieten.“ Auch der geltende kanonische Kodex führte einige Normen ein, wel-  che die Hilfe von Psychologen und Experten zur Bestätigung der psychischen  Gesundheit des Kandidaten zum Priestertum oder Ordensleben vorsehen.“  IV. Die kanonische Gesetzgebung des Rechts auf die Intimsphäre  Der geltende Kodex des kanonischen Rechts erkennt und schützt erstmals in  der juristisch-kanonischen Geschichte der Kirche im can. 220 das Recht auf die  eigene Intimsphäre, indem er betont, daß „es niemandem erlaubt ist ..., das  Recht jeder Person zur Verteidigung der eigenen Intimsphäre zu verletzen“.  Die Kirche verbietet mit dieser Maßnahme nicht den Gebrauch der Methoden  und der psychologischen Techniken, sondern bloß deren Mißbrauch und ille-  gitime Verletzungen und schützt ausdrücklich das natürliche Recht auf die  Wahrung der eigenen Intimsphäre. Die persönliche Intimsphäre „ist ein Be-  reich des privaten Lebens, in den die anderen nicht eingreifen können und  dürfen““, oder besser gesagt, „unter persönlichem Leben der Psyche oder dem  Innenleben verstehen wir jenen Teil unserer Seele ... den wir niemandem of-  fenbaren oder nur einer sehr gut bekannten Person, und darüber hinaus jener  Teil der Psyche, der auch für uns unbekannt ist, und dennoch ... Einfluß neh-  men kann auf unser Benehmen und unser Leben“*. Papst Pius XII. beschreibt  auf seine Weise die Intimsphäre des Menschen, indem er sagt, daß es einen  Großteil der eigenen Innenwelt gibt, den die Person nicht zu erkennen gibt.  Bestimmte, Dinge werden absolut geheimgehalten. Tatsächlich existiert im  Menschen ein Beteich des seelischen Innenlebens, den das Individuum nie-  mals kennen wird, und der um jeden Preis und gegenüber jedermann geheim-  gehalten wird.“” Manch einer definiert die Intimsphäre als „persönliche Ge-  42 _ W. BErTrRams, „De aspectu ecclesiologico sacerdotii et magisterii Ecclesiae praemissae  et conclusiones‘“, Periodica 59 (1970) 517-518.  4365552 5462 CET-CDL/ OTEL  44 Kongregation für das katholische Bildungswesen, „Orientamenti educativi per la for-  mazione al celibato sacerdotale“, 11-4-1974, AAS n. 26, 38, 90. „Ratio fundamentalis  Institutionis sacerdotalis‘“, 19.3.1985, n. 9, 12. Ioannes Paulus II, Exhort. ap. „Pastores  dabo vobis“, 25. 3. 1992, n. 40.  45 Pauıus VI, Encycl. „Sacerdotalis coelibatus“, 24-6-—1967, AAS 59 (1967) 682.  46 CIC, can. 241 8 1; 642; 689 8 2; 1029; 1041 1°; 1044 82, 2°; 1051, 1°.  47 L. CuhappeTIA, Il Codice di Diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, EDB 1990,  vol. 12853.  48 U. Marcozzı, „Indagini psicologiche“, 543.  49 Pıvus XII; ai partecipanti al XIII Congresso, 2768  305Einfluß neh-
InNnecn kann auf Benehmen und Leben‘“®. aps 1US XIL beschreıbt
auf se1ıne Weıse dıe Intiımsphäre des Menschen, ındem GT Ssagl, daß CS einen
TOJNtLeEeL der eigenen Innenwelt o1bt, den dıe Person nıcht erkennen g1bt.
Bestimmte ınge werden bsolut geheimgehalten. Tatsächlıie exıstiert 1im
Menschen eın Bereıch des seelıschen Innenlebens, den das Indıyıduum nıe-
mals kennen WIrd, und der jeden Preıs und gegenüber Jedermann geheim-
gehalten wırd.” ancCcC! einer definıert dıe Intımsphäre als „persönlıche Ge-

BERTRAMS, „De aspeCctu ecclesi010g1c0 sacerdotiu magister1n Ecclesiae praemissae
conclusiones”, Periodica (1970) SA SIS
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Kongregation für das katholische Bıldungswesen, „OrientamentiI educatıvı pCI la NOT-
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Institutionıs sacerdotalıs“‘, 19.3.1985, 9, loannes Paulus IL, Exhort „Pastores
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heimnısse“ oder besser gesagt, „das Geheimnıiıs der Eigenpersönlichkeıit des
Ich“ DıiIie Einmischung 1n dıe persönlıche und moralısche Intimsphäre der
Person, In iıhrer tıefsten, geheiımen und eılıgen Innenwelt ohne eıne freıe und
bewußte Zustimmung des ubjekts, stellt dıe Verletzung eines natürlıchen und
subjektiven Rechts dar, welches ıIn der Gesellschaft und auch in der Kırche un1-
versal seıt der Promulgatıon des CX des kanonıschen Rechts A1NCI-

kannt WITd. Das (jew1l1ssen ist tatsächlıc. „‚der geheimste Kern und das Heılıg-
tum des Menschen., sıch alleın mıt Gott efindet, dessen Stimme 1mM
eigenen Innersten erklingt“ (GS 16) Deshalb bedeutet „sıch In das nnenle-
ben eINes anderen einzumiıschen eıne grobe Verletzung der menschlıchen
üurde  . Es bedeutet. „ıhn auf dıie ene eInNeEs Objekts ENEALISEN

eulLe kennt dıe psychologıische Welt verschledene Weısen und Technıken,
In den innersten Bereıich der menschlıchen eele einzudrıngen. DIe psycholo-
ıschen nalysen, welche dıe intellektuell: Entwiıcklung betreffen oder be-
zwecken. dıe mehr oder wenıger außeren verhaltensbezogenen Anlagen oder
Fähigkeıten kennenzulernen, dıe nıcht NUr verlangt, sondern auferlegt
werden können, spezılische Aktıvıtäten auszuführen, bıeten keıne beson-
deren ethıschen TODIEMEe Während ingegen dıe Persönlichkeıitstests und dıe
psychologischen Technıken, welche dıe t1efere Persönlichke1i und das persON-
1C Innenleben erforschen, nıcht angewandt werden dürfen, ohne dıe
Zustimmung des Betroffenen erhalten enCT Persönlichkeıitstest be-
deutet eın Eındringen In dıe „Pr1vaCcy“ des Menschen.“ Man spricht VO ‚IM-
formierten und freien“ Konsens VO  - seıten des Betroffenen, Was bedeutet, daß
der Untersuchende freıi VO Jeglıcher Art wang und gleichzeılt1g VO  —; seıten
des Psychologen ber dıe wirkliıche Natur und dıe 7Zwecke der Untersuchung
und auch ber dıe moralıschen Schwierigkeıiten informiert se1n muß, dıe sSOl-
che Arten VO  — achforschungen mıt sıch bringen Wenn CS keinen freien und
informıerten Konsens o1bt, ist jede andlung des Psychologen unerlaubt und
unmoralısch.” Man darf siıch nıcht wundern, daß auch VOI dem geltenden ka-
nonıschen eX dıe kırchliche Autorıtät ein1ıge Normen erheß, dıe dıe Me!1-
NUung jener tadelten. welche dıe psychoanalytısche Untersuchuhg VOT dem
Empfang der eılıgen eıhen oder der egung der Ordensgelübde oder
auch der Zulassung ıIn e1in Ordensinstitut für bsolut notwendıg hıelten „Im-
probanda est OPIN1O quı autuman praeviam instiıtutionem psychoana-
ytıcam OMNINO necessarı1am CSSC ad recıp1eNdos Ordınes S aCcTrOS, vel proprie
dıcta psychoanalytıca examına ei investigationes subeunda CSSC candıdatiıs
cerdoti ei profess1ion1s relıg10sae. uod valet et1am S1 agıtur de exploranda d
tiıtudıne requisıta ad sacerdotium vel relıg10sam professionem. Sımıilıter S a-
cerdotes el utrıusque Religi0s1 psychoanalystas adeant 1S1 Ordınarıo

MARCOZZI, „I dıirıtto alla propria intımıtäa“, SJ
51 MARCOZZI, „Indagını psicologıiche”, Sar

Ibıd., 543 — 546
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SUO oTaVl de permıittente.”-”“ DiIe Kongregatıon für dıe Ordensleute und
dıe Säkularınstitute ingegen schreıbt VOTL, daß der Ordensobere sıch 11UT In
schwierigen Fällen, ach vorausgehendem Einverständnıis des Betroffenen,
den psychologischen CGutachter wenden darf, einem klugen Experten mıt S1-
cheren moralıschen (Grundsätzen: „Quodsı in quıbusdam casıbus dıfficıhor1-
bus Super10r censuerI1t, consentiente CUI1US interest. medicum psycho-
OZUm, In arte SUa VGTG perıtum, prudentem el PTINCIPUS moralıbus
commendatum, consulere, optandum esT, ul, ad maıorem efficacıtatem dS5S5Cc -

quendam, hoc SAAICN 110  = n1S1 DOSL satıs dıuturnum temMpus probation1s NSs-
AaC fat, ut medicus specılalı dıscıplına INS1ZN1S DOSL experımenta
proferre possıt 1udiıcıum .“ DıIe Kongregatıon für das katholische Bıldungswe-
SCH betont dıe ichtigkeıt der „valetudo physıca el psychıca"” iür dıe Studen-
ten des Semiınars, welche VO  — Fachleuten bestätigt werden muß „Parıter p —
rntis medicIıs el alııs. quı scıientiam psychologıcam callent, generatım
examınanda est valetudo physıca ei psychıca, consıideratis JUOUQUC ha-
bıtıbus amılıa forte hereditate transmıssıs.““> Dıiese VOI der kırchlichen AN-
torıtät erlassenen Normen en DIS heute ıhren Werrt, klären konkreter dıe
Vorschriuft des Cd  S 220 CC und werden In den Dokumenten der Kır-
CHE. dıe auft diese Angelegenheıt ezug nehmen, zıt1ert.” Es ist auch interes-
Sant, daß der Ca  S () nıcht mıt dem ubDlıchen Satz „Chrıstiıfideles 1US habent“
(can. 2406 216: Z 219; 221) oder besser gesagt mıt „1US est christifidelibu  ec
(can. 216 214:; ZS: 220 sondern mıt den Worten beginnt „Nemuinı1 licet* „UIm
das In Ca  3 2 enthaltene ec als Pflicht auszudrücken. Dadurch bekommt
der Ca  S () mehr den Akzent eıner reinen Verpflichtung, der Charakter des
Fundamentalrechts trıtt demgegenüber ZUHÜCKE meınt Ihomas Hoeren°©.
uch das Wort „VloOlare“ betont dıe Tatsache, daß CS sıch HSIMnE rein ab-
wehrrechtliche Deutung des Ca  S 220, dıe aber eıner dıfferenzlerten unda-
mentalrechtstheorie entgegensteht“, handelt Das eC auf dıe Diıiskretion

Suprema Sacra Congregatıo Offıicu, moöonıtum „Cum compertum”, 15.7.1961. AAS 53
(1961) 5

55 Sacra Congregatıo PIO Relıg10s1s ei Institutis Saecularıbus, Instructio de accommodata
renovatıone Instıtutioniıs ad vitam relıg10sam ducendam“, 6.1.1969, AAS 61 (1969) S,
{ 1IL

56 Sacra Congregatio PIO Instıtutione Catholıica, Ratıo fundamentalıs instıtuti1on1ıs sacef-
dotalıs, 6.1.197/0, AAS (1970) 349, VIIL,
Congregatıo PTO Institutione Catholıica, Ratıo fundamentalıs instıtut10onIıs sacerdotalıs,

1985, Iyp Pol Vat 1985, VIL, 39, D nota 108; Congregatıo PIO Instıtutis vıtae
CONSECTaLa€e Socıletates vitae apostolıicae, Instructio „Potissımum instıtutione“,

43 Congregazıone PCI l'educazıone cattolıca, DDıirettive SU preparazıone
deglı educatorIı nel Seminarı, A0 19953, 59: Congregazıione pCI olı Istıtuti dı ıta COIN-

sacrata le Soclietä dı ıta apostolica, La ıta firaterna in comunıitä, 1994,
HOEREN, Kırchen un Datenschutz, 156

Ibıd S Der Autor Ihomas Hoeren zıtiert dıe deutsche Übersetzung des Cal 220
„denn neben dem mıßverständlıchen USdTUC ‚Intiımsphäre' wırd dort ‚1US CUIUSqUE
personae’ mıt ‚das persönlıche Recht eiInes jeden  C wıedergegeben. Hıer werden ‚;  O>
nalıs‘ und ‚persona’ mıteinander verwechselt‘“‘, Kırchen und Datenschutz, S
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oder besser gesagl, dıe auf dıe eıgene Intimsphäre, welche dıe Verbreıitung der
Tatsachen, welche das prıvate en der Person betreffen, bezogen sınd, ist
e1in natürlıches, persönliches, fundamentales, unıversales CC W1e bereıts
gesagt wurde, und gehört jeder Person Sanlz allgemeın und jedem Gläubigen
In der Kırche; e demnach dıe Person als solche und ist nıcht dıie
aulie gebunden; tatsächlıch handelt S sıch nıcht eın spezıfisches ec des

Gläubigen, sondern dieses natürlıchee wırd auch in der kırchliıchen (Je-
setzgebung explizıt betont, welche sıch auf dıe (etauften ın der katholischen
Kırche bezieht (can. s 96) er Ca  3 U sagt In der Jat, daß „1US CUIUSQUE
personae” Ist Eıne Person wırd „sublectum 1uUrıs“ WG dıe aulie 95  UrC dıe
aulie wırd der ensch der Kırche Christı eingegliedert und wırd ın iIhr ZUT

Person mıt den ıchten und Rechten, dıe den Chrıstenoder besser gesagt, die auf die eigene Intimsphäre, welche die Verbreitung der  Tatsachen, welche das private Leben der Person betreffen, bezogen sind, ist  ein natürliches, persönlicheé‚ fundamentales, universales Recht, wie bereits  gesagt wurde, und gehört jeder Person ganz allgemein und jedem Gläubigen  in der Kirche; es betrifft demnach die Person als solche und ist nicht an die  Taufe gebunden; tatsächlich handelt es sich nicht um ein spezifisches Recht des  Gläubigen, sondern dieses natürliche Recht wird auch in der kirchlichen Ge-  setzgebung explizit betont, welche sich auf die Getauften in der katholischen  Kirche bezieht (can. 11; 96). Der can. 220 sagt in der Tat, daß es „ius culusque  personae“ ist. Eine Person wird „subiectum iuris“ durch die Taufe: „Durch die  Taufe wird der Mensch der Kirche Christi eingegliedert und wird in ihr zur  Person mit den Pflichten und Rechten, die den Christen ... eigen sind“ (can.  96). Der CIC verwendet den Begriff „christifideles‘“ nicht immer im gleichen  Sinn; der Begriff bezeichnet die „katholische“ Person, die „Getauften“ (can.  204), die „Christen“ (can. 96), oder besser gesagt auch die „nicht katholischen  Getauften“ gemäß der Erklärung der CIC-Kommission.” Ob sich der Person-  Begriff im can. 220 auch auf den can. 113 $ 2, wo man von den juristischen Per-  sonen in der Kirche spricht, bezieht, ist diskutabel, weil nicht vollständig klar  ist, ob der CIC das Kollektivsubjekt als Träger von Rechten anerkennt. Tho-  mas Hoeren meint, daß der can. 220 sich auch auf die juristischen Personen,  von denen der can. 113 8 2 spricht, bezieht, da „einige Fundamentalrechte aus-  drücklich als Kollektivrechte konzipiert sind ... Bei juristischen Personen be-  stehen eine Fülle von Informationen über ihre Struktur, ihre Mitglieder und  ihre konkrete Arbeitsweise, die gegen ungerechte Angriffe und Eingriffe  durch andere Gruppen geschützt werden müssen““.  V. Die Dimension des Rechts auf die Intimsphäne  Das Recht auf die Intimsphäre betrifft alle Tatsachen, die sich auf das private  Leben der Person beziehen. Diese Tatsachen dürfen nicht verbreitet werden,  obwohl sie als solche wahr und nicht unbedingt schädlich für die Würde der  Person sind. Der Katechismus der katholischen Kirche betont: „Jeder muß  sich in bezug auf das Privatleben anderer Menschen gebührende Zurückhal-  tung auferlegen ... Informationen über das Privatleben von Personen, die eine  politische oder öffentliche Tätigkeit ausüben, sind soweit zu verurteilen, als sie  deren Intimsphäre und Freiheit verletzen.““ Auch die „Amtsverschwiegen-  heit“ oder andere „...vertrauliche Mitteilungen, die unter dem Siegel der Ver-  schwiegenheit gemacht wurden, dürfen nicht verraten werden.“® Tatsächlich  60 Communicationes 14 (1982) 156: „etiam baptizatos qui Ecclesiae seu communitati eccle-  siali ab Ecclesia catholica seiunctae adscripti sunt“.  61 Th. Hogren, Kirchen und Datenschutz, 159—160.  62 Katechismus der katholischen Kirche, n.2492.  63 Ibid., 2491.  308eigen siınd““ (can.
96) Der CI verwendet den Begrılt „christif.ideles” nıcht immer 1m gleichen
Sınn: der Begrıiff bezeichnet dıe ‚„‚katholische” Person, dıe „Getauften“ (can.
204), dıe „Chrısten“” (can. 96), oder besser gesagt auch dıe „nıcht katholischen
Getauften“ gemä der Erklärung der CIC-Kommissıon sıch der Person-
Begriff 1m Ca  S 220 auch auf den Ca  S 113 S 111all VO  — den Juristischen Per-

in der Kırche spricht, bezıeht, ist diskutabel, weıl nıcht vollständıg klar
Ist, ob der CIC:; das Kollektivsubjekt als JTräger VO  S Rechten anerkennt. I ho-
111AaS Hoeren meınt, daß der Ca  S Ü sıch auch auf dıe Juristischen Personen,
Von denen der Ca  S 113 sprıcht, bezıeht, da „eEINIgE Fundamentalrechte AUS-

drücklıch als Kollektivrechte konzıplert sındoder besser gesagt, die auf die eigene Intimsphäre, welche die Verbreitung der  Tatsachen, welche das private Leben der Person betreffen, bezogen sind, ist  ein natürliches, persönlicheé‚ fundamentales, universales Recht, wie bereits  gesagt wurde, und gehört jeder Person ganz allgemein und jedem Gläubigen  in der Kirche; es betrifft demnach die Person als solche und ist nicht an die  Taufe gebunden; tatsächlich handelt es sich nicht um ein spezifisches Recht des  Gläubigen, sondern dieses natürliche Recht wird auch in der kirchlichen Ge-  setzgebung explizit betont, welche sich auf die Getauften in der katholischen  Kirche bezieht (can. 11; 96). Der can. 220 sagt in der Tat, daß es „ius culusque  personae“ ist. Eine Person wird „subiectum iuris“ durch die Taufe: „Durch die  Taufe wird der Mensch der Kirche Christi eingegliedert und wird in ihr zur  Person mit den Pflichten und Rechten, die den Christen ... eigen sind“ (can.  96). Der CIC verwendet den Begriff „christifideles‘“ nicht immer im gleichen  Sinn; der Begriff bezeichnet die „katholische“ Person, die „Getauften“ (can.  204), die „Christen“ (can. 96), oder besser gesagt auch die „nicht katholischen  Getauften“ gemäß der Erklärung der CIC-Kommission.” Ob sich der Person-  Begriff im can. 220 auch auf den can. 113 $ 2, wo man von den juristischen Per-  sonen in der Kirche spricht, bezieht, ist diskutabel, weil nicht vollständig klar  ist, ob der CIC das Kollektivsubjekt als Träger von Rechten anerkennt. Tho-  mas Hoeren meint, daß der can. 220 sich auch auf die juristischen Personen,  von denen der can. 113 8 2 spricht, bezieht, da „einige Fundamentalrechte aus-  drücklich als Kollektivrechte konzipiert sind ... Bei juristischen Personen be-  stehen eine Fülle von Informationen über ihre Struktur, ihre Mitglieder und  ihre konkrete Arbeitsweise, die gegen ungerechte Angriffe und Eingriffe  durch andere Gruppen geschützt werden müssen““.  V. Die Dimension des Rechts auf die Intimsphäne  Das Recht auf die Intimsphäre betrifft alle Tatsachen, die sich auf das private  Leben der Person beziehen. Diese Tatsachen dürfen nicht verbreitet werden,  obwohl sie als solche wahr und nicht unbedingt schädlich für die Würde der  Person sind. Der Katechismus der katholischen Kirche betont: „Jeder muß  sich in bezug auf das Privatleben anderer Menschen gebührende Zurückhal-  tung auferlegen ... Informationen über das Privatleben von Personen, die eine  politische oder öffentliche Tätigkeit ausüben, sind soweit zu verurteilen, als sie  deren Intimsphäre und Freiheit verletzen.““ Auch die „Amtsverschwiegen-  heit“ oder andere „...vertrauliche Mitteilungen, die unter dem Siegel der Ver-  schwiegenheit gemacht wurden, dürfen nicht verraten werden.“® Tatsächlich  60 Communicationes 14 (1982) 156: „etiam baptizatos qui Ecclesiae seu communitati eccle-  siali ab Ecclesia catholica seiunctae adscripti sunt“.  61 Th. Hogren, Kirchen und Datenschutz, 159—160.  62 Katechismus der katholischen Kirche, n.2492.  63 Ibid., 2491.  308Be1l Juristischen Personen De-
stehen eıne VO Informatıiıonen über iıhre Struktur, ihre Mitglieder und
ıhre konkrete Arbeitsweilse., dıe ungerechte ngriffe und Eıngriffe
MO andere Gruppen geschützt werden müssen‘““.

Dıiıe Dimension des Rechts auf die Intimsphäre
Das eC auf dıe IntimsphäreSalle Tatsachen, dıe sıch auf das prıvate
en der Person beziehen. Dıese Tatsachen dürfen nıcht verbreıtet werden,
obwohl S1e als solche wahr und nıcht unbedingt schädlıich für dıe ur der
Person SInNd. Der Katechiısmus der katholischen Kırche betont ‚ Jeder muß
sıch ıIn ezug auf das Privatleben anderer Menschen gebührende Zurückhal-
Lung auferlegenoder besser gesagt, die auf die eigene Intimsphäre, welche die Verbreitung der  Tatsachen, welche das private Leben der Person betreffen, bezogen sind, ist  ein natürliches, persönlicheé‚ fundamentales, universales Recht, wie bereits  gesagt wurde, und gehört jeder Person ganz allgemein und jedem Gläubigen  in der Kirche; es betrifft demnach die Person als solche und ist nicht an die  Taufe gebunden; tatsächlich handelt es sich nicht um ein spezifisches Recht des  Gläubigen, sondern dieses natürliche Recht wird auch in der kirchlichen Ge-  setzgebung explizit betont, welche sich auf die Getauften in der katholischen  Kirche bezieht (can. 11; 96). Der can. 220 sagt in der Tat, daß es „ius culusque  personae“ ist. Eine Person wird „subiectum iuris“ durch die Taufe: „Durch die  Taufe wird der Mensch der Kirche Christi eingegliedert und wird in ihr zur  Person mit den Pflichten und Rechten, die den Christen ... eigen sind“ (can.  96). Der CIC verwendet den Begriff „christifideles‘“ nicht immer im gleichen  Sinn; der Begriff bezeichnet die „katholische“ Person, die „Getauften“ (can.  204), die „Christen“ (can. 96), oder besser gesagt auch die „nicht katholischen  Getauften“ gemäß der Erklärung der CIC-Kommission.” Ob sich der Person-  Begriff im can. 220 auch auf den can. 113 $ 2, wo man von den juristischen Per-  sonen in der Kirche spricht, bezieht, ist diskutabel, weil nicht vollständig klar  ist, ob der CIC das Kollektivsubjekt als Träger von Rechten anerkennt. Tho-  mas Hoeren meint, daß der can. 220 sich auch auf die juristischen Personen,  von denen der can. 113 8 2 spricht, bezieht, da „einige Fundamentalrechte aus-  drücklich als Kollektivrechte konzipiert sind ... Bei juristischen Personen be-  stehen eine Fülle von Informationen über ihre Struktur, ihre Mitglieder und  ihre konkrete Arbeitsweise, die gegen ungerechte Angriffe und Eingriffe  durch andere Gruppen geschützt werden müssen““.  V. Die Dimension des Rechts auf die Intimsphäne  Das Recht auf die Intimsphäre betrifft alle Tatsachen, die sich auf das private  Leben der Person beziehen. Diese Tatsachen dürfen nicht verbreitet werden,  obwohl sie als solche wahr und nicht unbedingt schädlich für die Würde der  Person sind. Der Katechismus der katholischen Kirche betont: „Jeder muß  sich in bezug auf das Privatleben anderer Menschen gebührende Zurückhal-  tung auferlegen ... Informationen über das Privatleben von Personen, die eine  politische oder öffentliche Tätigkeit ausüben, sind soweit zu verurteilen, als sie  deren Intimsphäre und Freiheit verletzen.““ Auch die „Amtsverschwiegen-  heit“ oder andere „...vertrauliche Mitteilungen, die unter dem Siegel der Ver-  schwiegenheit gemacht wurden, dürfen nicht verraten werden.“® Tatsächlich  60 Communicationes 14 (1982) 156: „etiam baptizatos qui Ecclesiae seu communitati eccle-  siali ab Ecclesia catholica seiunctae adscripti sunt“.  61 Th. Hogren, Kirchen und Datenschutz, 159—160.  62 Katechismus der katholischen Kirche, n.2492.  63 Ibid., 2491.  308Informatıonen ber das Privatleben VOoNn ersonen, dıe eıne
polıtische oder OiIfentlıche Tätigkeıit ausüben, sınd sowelt verurteılen, als S1e
deren Intimsphäre und Freıiheıt verletzen.““ uch dıe „Amtsverschwıegen-
eıt“ oder andere DE vertraulıiche Mitteijlungen, dıe un dem Sıegel der Ver-
schwiegenheıt emacht wurden, dürfen nıcht verTra werden:‘  6663 Tatsächlıic

Communicationes (1982) 156 „eti1am baptızatos quı Ecclesiae SC“ communıtatı eccle-
s1alı ab Ecclesıia catholıca se1unctae adscerıpti sunt”.

61 HOEREN, Kirchen un Datenschutz, 159160
Katechismus der katholischen Kirche, 2492

63 Ibıd., 2491
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SINd „das Wohl und dıe Sicherheit anderer, dıe Achtung des Privatlebens oder
die Rücksicht auf das Gemelinwohl hınreichende Gründe, Wsind „das Wohl und die Sicherheit anderer, die Achtung des Privatlebens oder  die Rücksicht auf das Gemeinwohl hinreichende Gründe, etwas, ... zu ver-  schweigen oder sich einer diskreten Sprache zu bedienen ... Niemand ist ver-  pflichtet, die Wahrheit Personen zu enthüllen, die kein Recht auf deren Kennt-  nis haben.““ Das Recht auf die Diskretion oder auf die Intimsphäre wird vor  allem im Bereich des Bußsakraments betont. In diesem Sinn läßt der CIC den  Seminaristen (can. 240) und den Mitgliedern der Institute des Geweihten Le-  bens (can. 630; 985), die Wahl der Beichtväter und empfiehlt, daß die Oberen  nicht die Beichtväter der Seminaristen oder der eigenen Untergebenen sind  (can. 630); beim Fällen von Entscheidungen in bezug auf die Zulassung von  Seminaristen zu den Weihen oder ihre Entlassung aus dem Seminar dürfen die  Beichtväter niemals befragt werden (can. 240). Der CIC sieht für den Fall der  direkten Verletzung des sakramentalen Siegels die dem Apostolischen Stuhl  reservierte Exkommunikation als Tatstrafe vor; für die indirekte Verletzung  hingegen ist eine der Schwere des Delikts entsprechende Strafe vorgesehen  (can. 983; 1388). Für die Tonbandaufnahme der Beichte ist die Tatstrafe der  Exkommunikation vorgesehen.® Die Priester dürfen als Zeugen nicht zuge-  lassen werden „für all das, was ihnen in der sakramentalen Beichte mitgeteilt  wurde, auch wenn der Beichtende die Bekanntgabe verlangen würde ... und  all das, was von irgendwem und auf irgendeine Weise bei Gelegenheit der  Beichte gehört wurde“ (can. 1550). Auch das kluge und diskrete Benehmen  des Beichtvaters in bezug auf den Beichtenden (can. 979) und das Hören der  sakramentalen Beichte im Beichtstuhl, der mit einem festen Gitter zwischen  dem Beichtenden und dem Beichtvater (can. 964) ausgestattet sein muß, ist  ein Zeichen für den Respekt des Rechts auf die Intimsphäre der Person.  Zum Recht auf die Intimsphäre gehört auch all das, was Objekt des Vertrau-  ens zwischen dem Priester und dem Gläubigen ist: z. B. darf der geistliche Lei-  ter in bezug auf die Zulassung von Seminaristen zum Sakrament der Weihe  oder der Entlassung aus dem Seminar nicht befragt werden (can. 240); dem  Beichtvater ist es verboten, von den Kenntnissen Gebrauch zu machen, die er  aus der Beichte erwarb, auch wenn er jede Gefahr einer Verletzung des  Beichtsiegels ausgeschlossen hat (can. 984). Es ist den Oberen nicht erlaubt,  die Untergebenen in irgendeiner Form dahin zu führen, ihnen ihr eigenes Ge-  wissen zu offenbaren; wenn die Untergebenen freiwillig ihre eigene Seele dem  Oberen öffnen wollen, dann ist dieser zur Diskretion verpflichtet (can. 630);  den Oberen bleibt jedoch die Möglichkeit, die: nötigen Informationen auch  unter Geheimhaltung (can. 645) einzuholen. Zum Bereich des Rechts auf die  Intimsphäre gehört auch die Einrichtung der Klausur. Der can. 667 sieht  tatsächlich vor, daß in jedem Ordensinstitut „... ein bestimmter Teil der Or-  densniederlassung stets allein den Mitgliedern vorzubehalten ist“, d.h. jener  Teil des Hauses, der für das familiäre Leben der Gemeinschaft bestimmt ist.  Die Intimsphäre, die wenigstens in einem Teil des Ordenshauses gewahrt wer-  64 Ibid., 2489.  65 Congregatio pro Doctrina Fidei, AAS 80 (1988) 1367.  309VCI-

schweıgen oder sıch einer diskreten Sprache bedienensind „das Wohl und die Sicherheit anderer, die Achtung des Privatlebens oder  die Rücksicht auf das Gemeinwohl hinreichende Gründe, etwas, ... zu ver-  schweigen oder sich einer diskreten Sprache zu bedienen ... Niemand ist ver-  pflichtet, die Wahrheit Personen zu enthüllen, die kein Recht auf deren Kennt-  nis haben.““ Das Recht auf die Diskretion oder auf die Intimsphäre wird vor  allem im Bereich des Bußsakraments betont. In diesem Sinn läßt der CIC den  Seminaristen (can. 240) und den Mitgliedern der Institute des Geweihten Le-  bens (can. 630; 985), die Wahl der Beichtväter und empfiehlt, daß die Oberen  nicht die Beichtväter der Seminaristen oder der eigenen Untergebenen sind  (can. 630); beim Fällen von Entscheidungen in bezug auf die Zulassung von  Seminaristen zu den Weihen oder ihre Entlassung aus dem Seminar dürfen die  Beichtväter niemals befragt werden (can. 240). Der CIC sieht für den Fall der  direkten Verletzung des sakramentalen Siegels die dem Apostolischen Stuhl  reservierte Exkommunikation als Tatstrafe vor; für die indirekte Verletzung  hingegen ist eine der Schwere des Delikts entsprechende Strafe vorgesehen  (can. 983; 1388). Für die Tonbandaufnahme der Beichte ist die Tatstrafe der  Exkommunikation vorgesehen.® Die Priester dürfen als Zeugen nicht zuge-  lassen werden „für all das, was ihnen in der sakramentalen Beichte mitgeteilt  wurde, auch wenn der Beichtende die Bekanntgabe verlangen würde ... und  all das, was von irgendwem und auf irgendeine Weise bei Gelegenheit der  Beichte gehört wurde“ (can. 1550). Auch das kluge und diskrete Benehmen  des Beichtvaters in bezug auf den Beichtenden (can. 979) und das Hören der  sakramentalen Beichte im Beichtstuhl, der mit einem festen Gitter zwischen  dem Beichtenden und dem Beichtvater (can. 964) ausgestattet sein muß, ist  ein Zeichen für den Respekt des Rechts auf die Intimsphäre der Person.  Zum Recht auf die Intimsphäre gehört auch all das, was Objekt des Vertrau-  ens zwischen dem Priester und dem Gläubigen ist: z. B. darf der geistliche Lei-  ter in bezug auf die Zulassung von Seminaristen zum Sakrament der Weihe  oder der Entlassung aus dem Seminar nicht befragt werden (can. 240); dem  Beichtvater ist es verboten, von den Kenntnissen Gebrauch zu machen, die er  aus der Beichte erwarb, auch wenn er jede Gefahr einer Verletzung des  Beichtsiegels ausgeschlossen hat (can. 984). Es ist den Oberen nicht erlaubt,  die Untergebenen in irgendeiner Form dahin zu führen, ihnen ihr eigenes Ge-  wissen zu offenbaren; wenn die Untergebenen freiwillig ihre eigene Seele dem  Oberen öffnen wollen, dann ist dieser zur Diskretion verpflichtet (can. 630);  den Oberen bleibt jedoch die Möglichkeit, die: nötigen Informationen auch  unter Geheimhaltung (can. 645) einzuholen. Zum Bereich des Rechts auf die  Intimsphäre gehört auch die Einrichtung der Klausur. Der can. 667 sieht  tatsächlich vor, daß in jedem Ordensinstitut „... ein bestimmter Teil der Or-  densniederlassung stets allein den Mitgliedern vorzubehalten ist“, d.h. jener  Teil des Hauses, der für das familiäre Leben der Gemeinschaft bestimmt ist.  Die Intimsphäre, die wenigstens in einem Teil des Ordenshauses gewahrt wer-  64 Ibid., 2489.  65 Congregatio pro Doctrina Fidei, AAS 80 (1988) 1367.  309Nıemand ist VCI-

pflichtet, dıe anrneı Personen enthüllen, dıe eın eCc auftf deren Kennt-
NI1IS haben.“‘® Das ecC| auf dıe Dıskretion oder auf dıe Intımsphäre wıird VOT
em 1m Bereıich des Bußsakraments betont. In diesem Sınn äßt der CC den
Semimnarısten (can. 240) und den Mıtglıedern der Instıitute des Geweılnhten Le-
ens (can. 630:; 985), dıe Wahl der Beıchtväter und empfiehlt, daß dıe (Q)beren
nıcht die Beıichtväter der Semimnarısten oder der eigenen Untergebenen sınd
(can. 630); e1ım Fällen VO  —; Entscheidungen in ezug auf dıe Zulassung VO
Semimnarısten den eıhen oder ihre Entlassung AdUus» dem Semiminar dürfen dıe
Beıichtväter nıemals befragt werden (can. 240) Der C sıecht für den Fall der
direkten Verletzung des sakramentalen Sıegels dıe dem Apostolıschen
reservlerte Exkommunikatıon als Tatstrafe VOlL, für dıe indırekte Verletzung
ingegen ist eıne der chwere des Delıkts entsprechende Strafe vorgesehen
(can. 983:; Für dıie lIonbandaufnahme der Beıichte ist dıe latstrafe der
Exkommunikatıon vorgesehen.“ Die Priester dürfen als Zeugen nıcht ZUSC-
lassen werden „Tür all das, Was ıhnen In der sakramentalen Beıchte mıtgeteilt
wurde, auch WENN der Beichtende dıe Bekanntgabe verlangen würdesind „das Wohl und die Sicherheit anderer, die Achtung des Privatlebens oder  die Rücksicht auf das Gemeinwohl hinreichende Gründe, etwas, ... zu ver-  schweigen oder sich einer diskreten Sprache zu bedienen ... Niemand ist ver-  pflichtet, die Wahrheit Personen zu enthüllen, die kein Recht auf deren Kennt-  nis haben.““ Das Recht auf die Diskretion oder auf die Intimsphäre wird vor  allem im Bereich des Bußsakraments betont. In diesem Sinn läßt der CIC den  Seminaristen (can. 240) und den Mitgliedern der Institute des Geweihten Le-  bens (can. 630; 985), die Wahl der Beichtväter und empfiehlt, daß die Oberen  nicht die Beichtväter der Seminaristen oder der eigenen Untergebenen sind  (can. 630); beim Fällen von Entscheidungen in bezug auf die Zulassung von  Seminaristen zu den Weihen oder ihre Entlassung aus dem Seminar dürfen die  Beichtväter niemals befragt werden (can. 240). Der CIC sieht für den Fall der  direkten Verletzung des sakramentalen Siegels die dem Apostolischen Stuhl  reservierte Exkommunikation als Tatstrafe vor; für die indirekte Verletzung  hingegen ist eine der Schwere des Delikts entsprechende Strafe vorgesehen  (can. 983; 1388). Für die Tonbandaufnahme der Beichte ist die Tatstrafe der  Exkommunikation vorgesehen.® Die Priester dürfen als Zeugen nicht zuge-  lassen werden „für all das, was ihnen in der sakramentalen Beichte mitgeteilt  wurde, auch wenn der Beichtende die Bekanntgabe verlangen würde ... und  all das, was von irgendwem und auf irgendeine Weise bei Gelegenheit der  Beichte gehört wurde“ (can. 1550). Auch das kluge und diskrete Benehmen  des Beichtvaters in bezug auf den Beichtenden (can. 979) und das Hören der  sakramentalen Beichte im Beichtstuhl, der mit einem festen Gitter zwischen  dem Beichtenden und dem Beichtvater (can. 964) ausgestattet sein muß, ist  ein Zeichen für den Respekt des Rechts auf die Intimsphäre der Person.  Zum Recht auf die Intimsphäre gehört auch all das, was Objekt des Vertrau-  ens zwischen dem Priester und dem Gläubigen ist: z. B. darf der geistliche Lei-  ter in bezug auf die Zulassung von Seminaristen zum Sakrament der Weihe  oder der Entlassung aus dem Seminar nicht befragt werden (can. 240); dem  Beichtvater ist es verboten, von den Kenntnissen Gebrauch zu machen, die er  aus der Beichte erwarb, auch wenn er jede Gefahr einer Verletzung des  Beichtsiegels ausgeschlossen hat (can. 984). Es ist den Oberen nicht erlaubt,  die Untergebenen in irgendeiner Form dahin zu führen, ihnen ihr eigenes Ge-  wissen zu offenbaren; wenn die Untergebenen freiwillig ihre eigene Seele dem  Oberen öffnen wollen, dann ist dieser zur Diskretion verpflichtet (can. 630);  den Oberen bleibt jedoch die Möglichkeit, die: nötigen Informationen auch  unter Geheimhaltung (can. 645) einzuholen. Zum Bereich des Rechts auf die  Intimsphäre gehört auch die Einrichtung der Klausur. Der can. 667 sieht  tatsächlich vor, daß in jedem Ordensinstitut „... ein bestimmter Teil der Or-  densniederlassung stets allein den Mitgliedern vorzubehalten ist“, d.h. jener  Teil des Hauses, der für das familiäre Leben der Gemeinschaft bestimmt ist.  Die Intimsphäre, die wenigstens in einem Teil des Ordenshauses gewahrt wer-  64 Ibid., 2489.  65 Congregatio pro Doctrina Fidei, AAS 80 (1988) 1367.  309und
all das. Wäds VO irgendwem und auf ırgendeıne Weıse be1l Gelegenheı der
Beıichte gehört wurde‘‘ (can. uch das uge und dıskrete Benehmen
des Beıichtvaters In ezug auf den Beıchtenden (can. T79) und das Hören der
sakramentalen Beıichte 1m Beıchtstuhl, der mıt einem festen (tter zwıschen
dem Beıchtenden und dem Beıchtvater (can. 964) ausgestatietL se1ın muß, ist
eın Zeichen für den Respekt des Rechts auf dıe Intımsphäre der Person.
7 ume auf dıe Intiımsphäre gehört auch all das, Was Objekt des Vertrau-
CI zwıschen dem Priester und dem Gläubigen ist darf der geıistlıche Le1l-
ter in ezug auf dıie Zulassung VONn Seminarısten ZU Sakrament der el
oder der Entlassung AaUus dem Semiminar nıcht befragt werden (can. 240); dem
Beıichtvater ist CS verboten, VO  — den Kenntnissen eDTauCc machen, dıe
AaUus der Beıichte erwarb, auch WL ET Jede Gefahr einer Verletzung des
Beıichtsiegels ausgeschlossen hat (can. 984) Es ist den Oberen nıcht erlaubt,
dıe Untergebenen in ırgendeıiner orm In führen, ihnen ıhr e1igenes Ge-
wIssen offenbaren: WENN dıe Untergebenen freiwiıllıg iıhre eigene egelje dem
Oberen öffnen wollen, ann ist dieser ZUr Dıiıskretion verpflichtet (can. 630);
den Oberen bleibt jedoch dıe Möglıchkeıt, dıe: nötigen Informationen auch

Geheimhaltung (can. 645) einzuholen. Zum Bereıch des Rechts auf dıe
Intımsphäre gehört auch dıe Eınrıchtung der Klausur. Der Ca  3 667 sıeht
tatsächlıc VOIL, daß In jedem Ordensıinstitut eın bestimmter Teıl der ( IT
densniederlassung STETS alleın den Miıtgliedern vorzubehalten Ist“ Jjener
Teıl des Hauses, der für das famılhäre en der Gemeıinschaft bestimmt ist
Dıiıe Intımsphäre, dıe wenıgstens In einem Teıl des Ordenshauses ewahrt WCI -

1bıd., 2489
65 Congregatıo PTO Doctrina Fıdel, AAS (1988) 136/7.
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den muß. ist das sıchtbare Zeichen der notwendigen Reservıertheıt, dıe Jjeden
Aspekt des prıvaten und gemeiınsamen Lebens kennzeıiıchnen muß.® DıIe
Klausur OÖrdert und schützt untier anderem das brüderlıiche en in der (ie-
meıinschaft und iıhre notwendige Intımsphäre.”
Eın weıterer Aspekt des Rechts auf dıie Intımsphäre ist auch das CC und dıe
Pflicht ZUT Geheimhaltung der Korrespondenz oder besser gesagt des rIef-
geheimnIsses: „Zur Wahrung der Intımsphäre kann auch das SOr Brıefge-
heimnıs gezählt werden SOWIE dıe auch In der Kırche eingeführten Bestim-
INUNSCH über den Schutz der persönlıchen Daten “° Be1l der Ausarbeıtung des

CX WarT 1mM Ca  S 373 des chemas DE Populo De1l“ das eCc und dıe
Pflicht vorgesehen, „servandı um COMMEeTCII epıstolarıs”, welches später
gestrichen wurde®, und 1Im geltenden CX ist diesese indırekt 1im (  S
2() und Ca  3 666 eingeschlossen. Eın besonderes Feld, welches den Schutz des
Rechts auf dıe Intiımsphäre CN tellen dıe SOgenannten psychologıschen
nalysen der persönlıchen Intimsphäre und dıe anderen psychologıisch-pro-
Jjektiven Praktıken dar”, dıe mıt den Kandıdaten für das priıesterliche oder das
Ordensleben be1 der Gelegenheı der Zulassung In dıe Semiminare und dıe NO-
vizlate und der Bestätigung der psychıschen Gresundheıiıt des Kandıdaten für
dıe el durchgeführt werden. Es handelt sıch 1im (srunde dıe Feststel-
lung der „valetudo psychıca“ oder „maturıtas anımı“ der Seminarıisten., NOovIı-
Zen1 und erıker. Dıie kırchlichen Dokumente., dıe sıch mıt dem Aspekt
der Ausbıildung der erıker und der Ordensleute beschäftigen, bezıiehen sıch
häufig auf dıe der psychologischen Untersuchungen, dıe psychısche
eHEe und das alfektive Gleichgewicht der Kandıdaten für das Priester- oder
Ordensleben prüfen, schlıeßen Jjedoch den Rekurs auf dıie Psychoanalyse
aus.” Das Dokument „Renovatıon1ıs cCausam“ sıcht VOT, daß der ere sıch 11UT
In den schwıierigsten Fällen den Arzt oder Psychologen wenden darf, der
klug und als wıirklıcher Experte handeln muß. nachdem die Zustimmung
des Kandıdaten erhalten hat.”® Es Ist besser, VOT der Zulassung anspruchsvoll

se1N, als den ortgang des Lebens 1m erıker- Oder Ordensstand VCI-
bleten (can. 241: 690) Das Dokument „Institutionis sacerdotalıs“, welches VO
der Qualität der Seminarısten spricht, betont. daß „ad alumnorum 1N-
stiıtutionem requirıturden muß, ist das sichtbare Zeichen der notwendigen Reserviertheit, die jeden  Aspekt des privaten und gemeinsamen Lebens kennzeichnen muß.““ Die  Klausur fördert und schützt unter anderem das brüderliche Leben in der Ge-  meinschaft und ihre notwendige Intimsphäre.”  Ein weiterer Aspekt des Rechts auf die Intimsphäre ist auch das Recht und die  Pflicht zur Geheimhaltung der Korrespondenz oder besser gesagt des Brief-  geheimnisses: „Zur Wahrung der Intimsphäre kann auch das sog. Briefge-  heimnis gezählt werden sowie die auch in der Kirche eingeführten Bestim-  mungen über den Schutz der persönlichen Daten.“® Bei der Ausarbeitung des  neuen Kodex war im can. 33 des Schemas „De Populo Dei“ das Recht und die  Pflicht vorgesehen, „servandi secretum commercii epistolaris“, welches später  gestrichen wurde®, und im geltenden Kodex ist dieses Recht indirekt im can.  220 und can. 666 eingeschlossen. Ein besonderes Feld, welches den Schutz des  Rechts auf die Intimsphäre betrifft, stellen die sogenannten psychologischen  Analysen der persönlichen Intimsphäre und die anderen psychologisch-pro-  jektiven Praktiken dar”, die mit den Kandidaten für das priesterliche oder das  Ordensleben bei der Gelegenheit der Zulassung in die Seminare und die No-  viziate und der Bestätigung der psychischen Gesundheit des Kandidaten für  die Weihe durchgeführt werden. Es handelt sich im Grunde um die Feststel-  lung der „valetudo psychica‘“ oder „maturitas animi“ der Seminaristen, Novi-  zen und Kleriker. Die neuen kirchlichen Dokumente, die sich mit dem Aspekt  der Ausbildung der Kleriker und der Ordensleute beschäftigen, beziehen sich  häufig auf die Hilfe der psychologischen Untersuchungen, um die psychische  Reife und das affektive Gleichgewicht der Kandidaten für das Priester- oder  Ordensleben zu prüfen, schließen jedoch den Rekurs auf die Psychoanalyse  aus.” Das Dokument „Renovationis causam“ sieht vor, daß der Obere sich nur  in den schwierigsten Fällen an den Arzt oder Psychologen wenden darf, der  klug und als wirklicher Experte handeln muß, nachdem er die Zustimmung  des Kandidaten erhalten hat.” Es ist besser, vor der Zulassung anspruchsvoll  zu sein, als den Fortgang des Lebens im Kleriker- oder Ordensstand zu ver-  bieten (can. 241; 690). Das Dokument „Institutionis sacerdotalis‘“, welches von  der Qualität der Seminaristen spricht, betont, daß „ad aptam alumnorum in-  stitutionem requiritur ... prudens eorum selectio ... Pariter a peritis medicis et  aliis qui scientiam psychologicam callent, examinanda est, si casus ferat,  66 A. CAUTERUCCIO, „Il diritto alla buona fama ed alla intimitä“, 70.  67 D. J. Anpres, // diritto dei Religiosi, Roma 1984, 352 - 359.  68 H. J.E.. ReınHArRDT, „De Christifidelibus, can. 220“ Münsterischer Kommentar zum  Codex Iuris Canonici, Band 1, (Ludgerus Verlag Essen).  69 Communicationes 12 (1980) 86.  70 V. Marcozzı, „Indagini psicologiche“, 541 —549.  71 _ S. Congregatio S. Officii, Monitum „Cum compertum“, 15.7.1961, AAS 53 (1961) 571,  n.4.  72 S. Congregatio pro Religiosis, Instructio „Renovationis causam“, 6.1.1969, c. 11, III,  AAS 61 (1969) 113.  SI0prudens select10den muß, ist das sichtbare Zeichen der notwendigen Reserviertheit, die jeden  Aspekt des privaten und gemeinsamen Lebens kennzeichnen muß.““ Die  Klausur fördert und schützt unter anderem das brüderliche Leben in der Ge-  meinschaft und ihre notwendige Intimsphäre.”  Ein weiterer Aspekt des Rechts auf die Intimsphäre ist auch das Recht und die  Pflicht zur Geheimhaltung der Korrespondenz oder besser gesagt des Brief-  geheimnisses: „Zur Wahrung der Intimsphäre kann auch das sog. Briefge-  heimnis gezählt werden sowie die auch in der Kirche eingeführten Bestim-  mungen über den Schutz der persönlichen Daten.“® Bei der Ausarbeitung des  neuen Kodex war im can. 33 des Schemas „De Populo Dei“ das Recht und die  Pflicht vorgesehen, „servandi secretum commercii epistolaris“, welches später  gestrichen wurde®, und im geltenden Kodex ist dieses Recht indirekt im can.  220 und can. 666 eingeschlossen. Ein besonderes Feld, welches den Schutz des  Rechts auf die Intimsphäre betrifft, stellen die sogenannten psychologischen  Analysen der persönlichen Intimsphäre und die anderen psychologisch-pro-  jektiven Praktiken dar”, die mit den Kandidaten für das priesterliche oder das  Ordensleben bei der Gelegenheit der Zulassung in die Seminare und die No-  viziate und der Bestätigung der psychischen Gesundheit des Kandidaten für  die Weihe durchgeführt werden. Es handelt sich im Grunde um die Feststel-  lung der „valetudo psychica‘“ oder „maturitas animi“ der Seminaristen, Novi-  zen und Kleriker. Die neuen kirchlichen Dokumente, die sich mit dem Aspekt  der Ausbildung der Kleriker und der Ordensleute beschäftigen, beziehen sich  häufig auf die Hilfe der psychologischen Untersuchungen, um die psychische  Reife und das affektive Gleichgewicht der Kandidaten für das Priester- oder  Ordensleben zu prüfen, schließen jedoch den Rekurs auf die Psychoanalyse  aus.” Das Dokument „Renovationis causam“ sieht vor, daß der Obere sich nur  in den schwierigsten Fällen an den Arzt oder Psychologen wenden darf, der  klug und als wirklicher Experte handeln muß, nachdem er die Zustimmung  des Kandidaten erhalten hat.” Es ist besser, vor der Zulassung anspruchsvoll  zu sein, als den Fortgang des Lebens im Kleriker- oder Ordensstand zu ver-  bieten (can. 241; 690). Das Dokument „Institutionis sacerdotalis‘“, welches von  der Qualität der Seminaristen spricht, betont, daß „ad aptam alumnorum in-  stitutionem requiritur ... prudens eorum selectio ... Pariter a peritis medicis et  aliis qui scientiam psychologicam callent, examinanda est, si casus ferat,  66 A. CAUTERUCCIO, „Il diritto alla buona fama ed alla intimitä“, 70.  67 D. J. Anpres, // diritto dei Religiosi, Roma 1984, 352 - 359.  68 H. J.E.. ReınHArRDT, „De Christifidelibus, can. 220“ Münsterischer Kommentar zum  Codex Iuris Canonici, Band 1, (Ludgerus Verlag Essen).  69 Communicationes 12 (1980) 86.  70 V. Marcozzı, „Indagini psicologiche“, 541 —549.  71 _ S. Congregatio S. Officii, Monitum „Cum compertum“, 15.7.1961, AAS 53 (1961) 571,  n.4.  72 S. Congregatio pro Religiosis, Instructio „Renovationis causam“, 6.1.1969, c. 11, III,  AAS 61 (1969) 113.  SI0Parıter perı1tıs medicıs eit
alııs quı scıient1am psychologıcam callent, examınanda SSL, 61 terat,

(CAUTERUCCIO, ”I dirıtto alla buona fama ed alla intımıtä“,
AÄNDRES, dirıtto del Religi0slT, Roma 1984, 5259

68 REINHARDT, „De Christifidelibus, (SZi  3 Münsterischer Kommentar ZUFL
Codex [UFLS Canonict, and I (Ludgerus Verlag Essen).
Communicationes (1980)

MARCOZZI, „Indagını psiıcologiche“, 541 — 549
\ Congregatıio Officn, Monıtum +Cum compertum“”, S / D6. AAS 53 (1961) S57ı

n 4
Congregatio PTO Relig10s1s, Instructio „Renovatıonıs causam“”, 6.1.1969, IT 111,

AAS 61 (1969) HS
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valetudo psychıca el physıca, consıderatis YUJUOYUC habıtıbus amılıa
forte hereditate transmıssıs“‘” DIe Dokumente VEISCSSCH nıcht den ezug auf
das ec auf dıe Intimsphäre. In diesem Sinn betont das Dokument „Potissı1-
I1U instıtutione“ be1l der Beurteilung des affektiven Gleichgewichts und De-
Ssonders der sexuellen Ausgeglichenheıt, daß CS gul ist, auf eıne psychologische
Untersuchung zurückzugreıfen, be1 der INa das ec elınes jeden, dıe eigene
Intımsphäre wahren, berücksichtigt.” Auf diese Notwendigkeıt bezieht sıch
auch eın anderes Dokument derselben Kongregatıon ber das brüderlıche
en In der Gemeiuinschaft, welches häufig aufgrun der Unreiıfe und des
Mangels psychıschem oder alfektivem Gleichgewicht der Ordensleute DC-
STOTr wird;: CS o1bt Sıtuationen und älle, in denen der Rekurs auf dıe Human-
wissenschaften unumgänglıch Ist, besonders dort. dıe einzelnen klarer-
welse unfähıe sınd, das gemeınsame en aufgrun des TODIeEemMS der
Unreıfe und der psychologıschen Zerbrechlichkeit oder pathologıschero_
ICH durchzutragen. Der Rekurs auf psychologische Eıngriffe erweiıst sıch als
nützlıch, auch 1im präventiıven Sınne. be1l eiıner entsprechenden Auswahl
der Kandıdaten behiltfliıch SeIN. Be1l der Auswahl der Experten ist eine gläu-
bıge und 1im Ordensleben erfahrene Person Vorzuziehen. Der Gebrauc  JTEeSET.
ıttel mu diskret und nıcht verallgemeınernd erfolgen, auch weıl dıe O_
den nıcht alle TODIeme lösen.” Heute legt INan sehr auf den psychologı1-
schen ingr1 be1l der Prüfung der „maturıtas anımı“ Werrt, welcher oft dıe
„VOCatıo dıyina“ scheınt.”® Johannes Paul 11 betont e1ım prechen
über dıe Ausbildung der Priester In der heutigen Sıtuation, daß dıe Kırche mıt
Aufmerksamkeıt darauf abzıelt, In den Jugendlichen den unsch und den
ıllen eiıner umfassenden Nachfolge Jesu unter Verwendung der persönli-
chen gelistlıchen Begleitung wecken. DıIe Seelenführung kann und
bestimmten Bedingungen VOoNn Formen der Analyse und psychologıschen
unterstützt werden: diese können jedoch nıemals dıe persönlıche Seelen-
führung ersetzen.” In diıesem Siınne MUSsen dıe Erzieher in den Semiminaren dıe
verschiedenen Lehrveröffentlichungen In ezug auf spezıfische moralısche
TODIeEemMe beachten und VOT em dıe Aufforderung ZU Respekt der Intım-
sphäre und der Unverletzbarkeıt des menschlıchen (GewIlssens beachten.”®

Congregatio PDIO Instıtutione catholıca, Ratıo fundamentalıs Institutionis sacerdotalıs.
1985, Iyp Pol Vat 1985, VII,

Congregatıio DPTO Instıtutis vıtae CONSsSecratae socletates vitae apostolıicae, Instructio
„Potissımum instıtut10on1S“, Z Z. 1990 Dıiırettive sulla Tormazıone neglı istıtuti rel1g101,

Congregatıio PTO instıtutis vitae cConsecratae ei socletatıbus vitae apostolıcae, .a ıta
fraterna ın comunıtä“, 1994,

HENSELER, Recensione de] lıbro. AÄCCORNERO, La formazione alla ıta relıg10sa
neglı Istituti femmiınılı dı oll semplıcı, Archiv für katholisches Kirchenrecht 150 (1981)
642 — 644; (CAUTERUCCIO, © dırıtto alla buona Tama“, 61
JOHANNES PAUL e Exhort. „Pastores dabo vobıs“. 1992,

/8 Congregazıiıone PCI l’educazıone cattolıca, de1l Semiminarı deglı Istıituti dı Studi. „Dıret-
tıve SU preparazıone deglı educatorı ne1l Seminarı“, 4.11.1993, In der Anmer-
kung 51 zıtiert der ext den Can 220 CIC
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Der CI bezıeht sıch In einıgen (anones auf dıie „valetudo psychıca” oder Des-
SCT gesagtl das Fehlen VO  — Hındernissen psychıscher Natur als eINESs der TIOT-
dernıisse für dıe /ulassung in dıe höheren Semimnare (can. 241) und das NOovI-
zıat (can. 642), für dıe Zulassung ZUT Erneuerung der zeıtliıchen und der
ewıgen Profeß (can. 689 $2), für dıe Zulassung ZUT er (can. 1029:; 1041:;:
1044: ZUT gültıgen Eheschließung (can. eic IDER brüderliche
en In Gemeıinschaft, dıe Aktıvıtät des Instıtuts. die usübung des prie-
sterlıchen Dıenstes, das „„cConsortium totıus vitae“ In der Ehe hängen weıtge-
hend VO  — der seelıschen Gesundheıt, dem psychischen Gleichgewicht und der
alfektiven eıle der Individuen ab Deshalb verlangt der Ca  S 6472 VO  —_ seıten
der (Q)beren dıe notwendıge ugheıt und Wachsamkeıt be1ı der Zulassung VO  —

Kandıdaten dıe Norm ist klarerweıse verbindlıch, aber gılt ıhres (rie-
wıchts nıcht „ad valıdıtatem“‘“”. Der psychısche Gesundheitszustand muß VO

Oberen In ezug auf dıe atur. das 1e] und dıe Aktıvıtät des Instituts über-
prü werden. Dieser psychısche Gesundheitszustand schlıe dıe intellektu-
elle und affektive eıfle und das Fehlen VO  S Kran  eıten e1In, dıie das en

und den Dıienst behindern würden.

Be1l der Analyse oder der bewertung dieser Anforderungen können sıch dıe
Oberen, WCECN11 CS nötıg Ist, auf Untersuchungen, Bestätigungen der Ansıch-
ten VO  = Experten bezıehen, sofern dıes Wahrung des espekts VOT jeder
Person und des Schutzes der eigenen Intımsphäre, welche VO Cd  - ] VOI -

esehen und auch VO @31  3 6472 verlangt wiırd, geschieht. ema dem Cd  > 6472
ist der CTE nıcht rechtlich verplflichtet, ach den psychologıschen (sutachten
der Experten entscheıden.“” er ingr1 eiınes psychologıschen Gutachters
wırd, WCECILN dıe Notwendigkeıt besteht, der Bedingung verlangt, daß das
eC| eiınes jeden auf dıe Intımsphäre ewahrt bleibt Wenn dıese beıden Vor-
aussetzungen egeben SInd, kann sıch der ere den CGutachter wenden,
sofern C selbst nıcht eiıner morälıschen Gewıißheıt gelangen ann oder sıch
keın sicheres und vollständıges Urteıil in ezug auf dıe Voraussetzungen des
Kandıdaten bılden kann.“ :.:Wenn dıe Notwendigkeıt besteht, aber dıie Dıskre-
tion oder das eCcC auf dıe Intımsphäre nıcht gewährleıstet Ist, darf der ere
nıcht handeln Weıiıl dıie Diskretion wichtiger ist als dıe Notwendigkeit, ist S1e
eiıne objektive Bedingung in sıch selbst, und das allgemeıne SC auf dıe In-
timsphäre bleibt immer bestehen.““ Der Gutachter. der die psychologısche
Analyse macht, darf nıcht zufällig ewählt werden. Die UÜberzeugung der Kır-
che ist immer Jene, daß nıcht jeglıche Art VO Experten konsultiert werden
kann und darf.® Aus den verschiedgnen Dokumenten geht herVOT, daß dıe PSV-

ÄNDRES, dirıtto del Religiost, 199
KHOURY, O instıtutis vitae consecratae“ 389; (JAMBARI,; Religiosi nel

Codice, Miılano 19806, DAS 24 D
81 AÄNDRES, dirıtto del Religiost, 205 —206

Ibıd., 206
lbıd., 206

312



chologıschen (Jutachter ach „Kluger Wahl*‘‘* ausgesucht werden und SIC
„SCIENT1amM psychologıcam callent“®, „IN arte SsSu”a VGTG perıtum prudentem ei
PIINCIDUS moralıbus commendatum‘‘* och Desser NI CS WECNN der (Jut-
achter CIn gläubiger ensch und Experte Ordensleben und SCINCT Dy-
namık 1sSt Ooder G sıch Gutachter handelt der SING geweıhte Person
1ST Der psychologische Gutachter muß dıe Z/ustimmung der Person en
dıe untersucht wırd und 1ST dıe Amtsverschwiegenheıt gebunden Cl
kann ohne dıe /ustiımmung des Betroffenen anderen dıe erworbenen Kennt-

der Untersuchung der Persönlıic)  eıt nıcht mıtteıllen XS Wenn der Betrof-
Tene dıe freıe Zustimmung nıcht ewährt dann 1ST jeglıche andlung des Psy-
chologen unerlaubt und Jjeder Versuch dıe jeTie der eele des Betroffenen
einzudrıngen WITd unmoralısch SCIN 89 DIiese psychodiagnostischen Untersu-
chungen und ihre Ergebnisse ollten bDe1l der Beurteiuung der Fıgnung des Kan-
dıdaten für das Priester- oder Ordensleben weder für wıchtig gehalten och
„dämonisıiert‘“” werden DıIe psychodıagnostischen Feststellungen lefern
keıne sıcheren und rıchtigen Erkenntnisse weıl S en psychologischen
\nalysen mehr oder WECNI18CI weıten Bereıch der subjektiven Interpre-
tatıon 1bt der VO der VO Psychologen VE Theorıe und VO der
Natur der Untersuchungsmethoden abhängt U1

V/ Die praktischen Konsequenzen
DIe Canones 220 und 6472 seizen einerseıIts das eC auf dıe Intımsphäre iıhre
Beachtung und ıhren Schutz VOTauUus andererseıts verpflichten WIC WITL esehen
en der Can 6472 und dıe anderen FeC  ıchen Normen dıe Oberen über dıe
Fıgnung der Kandıdaten für das erıker- und Ordensleben urteılen In
notwendıgen Fällen en dıe (Oberen das eCc dıe psychodıagnostischen
ıttel benützen Es besteht tatsächlıc C1N subjektivese des Kandıda-
ten auf den Schutz der CI8CNECN Intımsphäre und das e dıe Pflicht

Congregatio PTO Instıtutione catholıca, Ratıo fundamentalıs Institutionis sacerdotalıs,
VIIL,

S Ibıd
SO Sacra Congregatio PTO Reli210s1s el Instıtutis Saecularıbus, Instructio de accommodata

renovatıone Instıtutionıis ad vitam relıg10sam ducendam, H. I1L, 113 AÄNDRES,
O0 diritto deı Religiost“, 206
Congregatio de Instıtutis vitae CONSECTaALAE el socıetatıbus vitae apostolıicae, 4158 ıta
fraterna ı cComunıi1tä“‘,
Pıvs AIL, Di1ıscorso Al Partecıpantı q | 111 Congresso internazıonale dı psıcologıa applı-
cata, 276; Al Congressıisti dı iıstopatologıa de] sıstema NECTVOSO, 95S2; AAS (1952)783

9 Pıus AII, Discorso Al Partecıpantiı q] 111 Congresso Internazıonale dı psıcologıa apphı-
cCata, Da

(CAUTERUCCIO, SAl dırıtto alla buona fama  c 61
01 MARCOZZI, „Indagın1 psıcologıiche" 548 549
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der Oberen, keinen KandıdatenZ klerıkalen oder Ordensleben zuzulassen,
ohne dıe posıtıve und moralısche Gew1ißheıt iın eZug auf dessen psychısche
CM und dıe VO ec verlangte Kıgnung erlangt en

Wiılie ersaldı Cbemerkt, darf das Problem nıcht im Sınne der rage S
stellt werden, ob Ial auch dıe psychologischen Wiıssenschaften für dıe Ent-
scheidung in ezug auf dıe Fıgnung und dıe Ausbildung der Kandıdaten VCI-

wenden darTl, sondern vielmehr ist iragen, WIEe diese psychologischen ıttel
mıt anderen tradıtionelleren Miıtteln angewandt werden können,

das angestrebte 1e] erreichen. ESs geht 1m (Grunde darum, dıe Art und
Weılse finden, In der iINan das S6l auf den Schutz der persönlıchen Intım-
sphäre mıt dem SC und der Pflicht der (O)beren eiıner wirklıchen und S1-
cheren KenntnIiıs In ezug auf dıie Kıgnung des Kandıdaten und dessen C
ZU klerıkalen oder Ordensleben vereiınen Kann. - Die Grundregel ISt, daß 6s

nıemandem rlaubt Ist, andere zwıngen, sıch 1m persönlıchen Intimbereıich
untersuchen lassen, ohne vorher dıe ausdrücklıche und freie Erlaubnıis DC-
geben en Jeder lest der Persönlic  en ist eın ıngrT1 In dıe „DPT1VaCcy“
des Indıyıduums”, und ohne dıe Zustimmung des Betroffenen ist CS nıcht e_

au In seinen Intimbereıich einzudrıngen, welche Technık oder welche Me-
auch immer angewandt wırd.** Keın ehrlicher Fachmann könnte jemals

akzeptieren, eıne psychologıische Arbeıt mıt einem Kandıdaten, ohne dessen
freıe Mitarbeıiıt beginnen.” Um einer freıen und verantwortungsvollen
Zusammenarbeıt, sSe1 mıt den Gutachtern, se1 mıt den Oberen, gelan-
SCH, schlägt ersa In seinem Artıkel ber den eDTraucCc| der Psychologıe ın
der Ausbildung ZU Priester- und Ordensleben dre1ı notwendıge Bedingungen
VO  z DiIie Srste erı den wichtigen Dıalog zwıischen dem (Oberen und dem
Kandıdaten und den WEeC| der Ausbildung. Der andıda muß das Vertrauen
In das Erziehungsprojekt en hne diesen vertrauensvollen Dıalog WUTr-
den dıe Voraussetzungen für eıne effektive Verwendung der Psychologie und
jeglıche menschlıche und CANArıstiliıche Ausbıildung fehlen Dıie zweıte Bedingung
erı dıe einheıtliıche und vorsichtige Vorgangswelse der Instruktion und
dıe Teiılnahme er Erzieher. Ausdrückliche Meinungsverschiedenheıten und
auch einfache Verschweigungen oder Auslassungen ıIn diıesem Bereıch würden

Zweideutigkeıt und Miıßtrauen beım Wachstum der Kandıdaten führen Be1l
den psychologıschen Instrumenten geht E wenıger dıe Bestätigung des
Fehlens VO  — Störungen als vielmehr dıe für den Kandıdaten, sıch auf
psychologıscher ene besser kennenzulernen. Die Verwendung der psycho-
dıiagnostischen lests hat eıne mehr vorbeugend-pädagogische als dıagnoO-
stisch-heilende Bedeutung. Der Vorschlag, sıch der psychologischen Untersu-

VERSALDI, „Uso della psıcologıia ne formazıone sacerdotale relıg10sa nel rıspetto
de1 dıirıttı persona”, Periodica 83 (1994) 3853 382

03 MARCOZZI,; „Indagını psıcologiche dırıttı persona”, 546
Pıus XIL, DIscorso al Partecipantı al 111 Congresso internazıonale dı psıcologıa applhı-
cata, 276

05 VERSALDI, „Uso della psicologıia”, 386
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chung unterziıehen, ann alle Kandıdaten und nıcht 1Ur Jene gerıch-
tet werden, dıe psychologısch zerbrechlich SInd. DiIie drıtte BedingungC
dıie Auswahl des Experten, der eiıne cANrıstlıche IC der Anthropologie und
des Priester- und Ordenslebens en muß IC alle Anthropologıen sınd
mıt der chrıstlıchen 1C des Menschen vereinbar.” Es Ist klar, daß der (Jut-
achter dıe Amtsverschwiegenheit In ezug auf dıe Resultate der Untersuchung
wahren muß.,. welche den engsten Geheimnissen gehört, da S1Ee neben dem
natürlıchen und amtlıchen Geheimnis auch WNC) vielerle1 sozlale Motive be-
gründet wırd.” Nur NO eiıne explizıte und ormale Erlaubnıis des ubjekts
kann der psychologische Gutachter dıe Ergebnisse der Untersuchung den
Oberen mıtteıilen. DıIe Mıtteilung der Ergebnisse dıe Oberen ist nıcht LLUT
leg1ıt1m, sondern auch erwünscht. Es ist jedoch keıinerlei FÜ VOoO  — seıten der
Oberen auf den Kandıdaten erlaubt, WECNN dieser sıch welgert, sıch der PSYV-
chodıagnostischen Analyse unterwerfen. oder CI, nachdem einmal dıe DSY-
chologısche Konsultation emacht worden Ist, nıcht dıe Erlaubnıis o1bt, dıe ET-
gebnisse den Oberen mıtzuteıilen. In diesem Fall können dıe Oberen mıt der
Prüfung der tradıtionell ZUT Verfügung stehenden ıtte]l fortfahren nde-
renTalls würden dıe Oberen das CC des Kandıdaten auf dıe eıgene Intım-
sphäre verletzen oder sıch dem Rısıko eInes groben rrtums In der Prüfung der
erufung aussetzen.”

VÄIL. Der Juristische Schutz des Rechts auf die Intımsphäre
Das (SC auf dıe Intımsphäre repräsentiert, W1e gesagt wurde, eıne absolute
Neuheıt 1m kanonischene Deshalb 11an das Fehlen einer vollstän-
1gen Jurıstischen Doktrıin In ezug darauf. Und nıcht LLUT das er SESCENWAT-
tıge CN kennt keıne ausdrückliche Struktur, dieses grundlegendee
des Gläubigen 1im Fall elıner Verletzung VO  > seıten anderer verteldigen;
der Oberen Der Ca  S Z legt tatsächlıc test. daß die Gläubigen dıe Möglıch-
keıt aben, „Ihre Rechte, dıe S1Ee In der Kırche besitzen. rechtmäßig eltend
machen und S1Ee nach Maßgabe des Rechts VOT dem zuständıgen kırchlichen
Gericht verteidigen“. Dıiıe 1SCHOTIe bekräftigten In der Synode Von 1967, daß
dıe grundlegenden Rechte der Gläubigen auch eines Jurıstischen Schutzes be-
dürfen, iıhre Jlele erreichen. ® Eın Problem könnte auch der Ca  S Z
darstellen, der betont: „Be1l der usübung iıhrer Rechte mMuUussen dıe Gläubigen

auf das Gemelmwohl der Kırche., dıe Rechte anderer und iıhre eigenen
iıchten gegenüber anderen Rücksıicht nehmen.“ Und 1m zweıten Paragra-

96 IDIa.. 386 — 390
MARCOZZI, S dırıtto alla proprıia intimıtä“, 580
VERSALDI, AUSO psıcologia“, 390

99 Ibıd., 391
100 Communicationes (1969)

315



phen desselben Kanons wird gesagt „Der kırchliıchen Autorıtät steht 1m
1INDIIC auf das Gemeinwohl dıe usübung der Rechte, dıe den Gläubigen
eigen SInd, rFeZeIn” Aus dıesen jurıstischen Feststellungen geht herVvor, daß
sıch im kırchliıchen Bereıch dıe grundlegenden Rechte nıcht eıner „absoluten
Immunität“ erfreuen, sondern dıe usübung dieser Rechte der Autoriıität
terworfen Ist, welche das Gemeılnwohl der Kırche und dıe Rechte anderer
berücksichtigen muß. ” Eın Juristisches ıttel dıe Verletzung der e1ge-
19101 Intimsphäre ist dıe hierarchıische Verwaltungsbeschwerde, welche VO

CX In den Cannnlvorgesehen ist, oder dıe Anwendung des „dUp-
plikationsrechts”, welches VO Ca  S i M und mıt eiıner age geschützt
wıird (can. Im Schema De populo De1l“ 1977 wurde 1m Ca  = 34 eıne
Norm vorgesehen, welche die Möglıichkeıit festlegte, dıe Autorıiıtät, wel-
che In der usübung iıhrer Gewalt dıe (jrenzen iıhrer Kompetenz überschriıt-
ten hat oder das ecCc nıcht beobachtete, eine Beschwerde eEmMzZUuUleZEN“  105. diese
Norm wurde ıIn den geltendenSnıcht übernommen

Obwohl der CX des kanonıschen Rechts ın dıe Grundrechte der Gläubigen
auch das eCc auf den Schutz der eigenen Intimsphäre eingefügt hat, bleiben
dıe konkrete Anwendung und der Juristische Schutz eventuelle
Mißbräuche oder Verletzungen unklar. DiIie Rechtsprechung hat In diıesem Be-
reich och sehr viel tiun

101 HOEREN, Kirchen UnDatenschutz, 163 170
102 Ibıd., 1T
103 „Jus est christifidelibus recurrendi ad instantıam lure determınatam contra auctoriıita-

tem QUaC fines SUac competentiae transcendıt aut eadem utıtur ın finem lege 1L1OM

intentum..“
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